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Einführung und Inhaltsverzeichnis

Bitte beachten Sie, dass nur die Gemeinsamen und die Besonderen Bestimmungen zusammen den Umfang und die Voraussetzungen des
Versicherungsschutzes beschreiben. Die Gemeinsamen Bestimmungen gelten in jedem Fall, die Besonderen Bestimmungen nur so weit, als
sie im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sind.

Die Gemeinsamen Bestimmungen allein bieten keinen Versicherungsschutz, sondern nur gemeinsam mit den Besonderen Bestimmungen. Die
in den Besonderen Bestimmungen beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine (Risken) werden in Form von Rechtsschutz-Kombinationen für
Fahrzeughalter, für Arbeitnehmer, für Firmen und freie Berufe, für Landwirte etc. angeboten. Umfang und Preis dieser Kombinationen sind im
Tarif geregelt und werden im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart. Jene Gesetzesstellen, auf die im Rahmen der Bedingungen Bezug
genommen wird, finden Sie im Anhang.

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen (z.B. Versicherungsnehmer, Arbeitgeber, Lenker) gilt die gewählte Bezeichnung für alle
Geschlechter.

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 1: Was ist Gegenstand der Versicherung?
Artikel 2: Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?
Artikel 3: Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher Geltungsbereich)
Artikel 4: Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Artikel 5: Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitversicherte Personen Deckungsansprüche geltend machen?
Artikel 6: Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
Artikel 7: Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Artikel 8: Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
Artikel 9: Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen? Was hat bei

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangsweise oder die
Erfolgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren)

Artikel 10: Wer wählt den Rechtsvertreter bzw. den Mediator aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen
einer Interessenkollision zu geschehen?

Artikel 11: Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf den Versicherer
über? Artikel 12: Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu zahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz?

Artikel 13: Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten Risikos?
Artikel 14: Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig?
Artikel 15: In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?
Artikel 16: Wo und wann können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand und

anzuwendendes Recht)

Besondere Bestimmungen

Artikel 17: Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung mit oder
ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz

Artikel 18: Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz)
Artikel 19: Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und Betriebsbereich
Artikel 20: Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Artikel 21: Sozialversicherungs-Rechtsschutz
Artikel 22: Beratungs-Rechtsschutz
Artikel 23: Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Artikel 24: Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete
Artikel 25: Rechtsschutz für Familienrecht
Artikel 26: Rechtsschutz für Erbrecht
Artikel 27: Steuer-Rechtsschutz
Artikel 28: Daten-Rechtsschutz

Anhang

Allgemeine Bedingungen für die
Rechtsschutz-Versicherung der Allianz Elementar Versicherungs-AG
(ARB 2026 der Allianz Elementar Versicherungs-AG)
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Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 1
Was ist Gegenstand der Versicherung?

Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherungsnehmers und trägt die dem Versicherungsneh-
mer dabei entstehenden Kosten.

Dieser Versicherungsschutz wird nach den Gemeinsamen und Be-
sonderen Bestimmungen geboten und bezieht sich auf die jeweils
vereinbarten Risiken. Die Gemeinsamen Bestimmungen allein bieten
keinen Versicherungsschutz, sondern nur gemeinsam mit den Beson-
deren Bestimmungen.

Artikel 2
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?

1. Im Schadenersatz-Rechtsschutz (Artikel 17.2.1, Artikel 18.2.1,
Artikel 19.2.1 und Artikel 24.2.1.3) gilt als Versicherungsfall das
dem Anspruch zugrundeliegende Schadenereignis, ausgenom-
men reine Vermögensschäden. Als Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles gilt der Eintritt dieses Schadenereignisses.
Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen vom
ordnungsgemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen abwei-
chenden, einzelnen, plötzlich eingetretenen Vorfall zurückzufüh-
ren sind, gilt dieser Vorfall (= Störfall) als Versicherungsfall. Als
Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses Störfal-
les.
Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von
Luft, Erdreich oder Gewässern.

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 22.3.) und in bestimmten
Fällen des Rechtsschutzes für Grundstückseigentum und Miete
(Artikel 24.4.), des Rechtsschutzes für Familienrecht (Artikel
25.4.), des Steuer-Rechtsschutzes (Artikel 27.4.) sowie des
Daten-Rechtsschutzes (Artikel 28.4.) gelten die dort beschriebe-
nen Sonderregelungen.

3. In den übrigen Fällen - insbesondere auch für die Geltendma-
chung von reinen Vermögensschäden gilt als Versicherungsfall
der tatsächliche oder behauptete Verstoß des Versicherungs-
nehmers, Gegners oder eines Dritten gegen Rechtspflichten
oder Rechtsvorschriften. Der Versicherungsfall gilt in dem Zeit-
punkt als eingetreten, in dem eine der genannten Personen
begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspflichten
oder Rechtsvorschriften zu verstoßen.
Bei mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursächliche
Verstoß maßgeblich. Im Führerschein- Rechtsschutz (Artikel
17.2.3 und Artikel 18.2.3) ist bei mehreren Verstößen derjenige
maßgeblich, der die Abnahme oder Entziehung unmittelbar aus-
löst.

Artikel 3
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung?
(Zeitlicher Geltungsbereich)

1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Versiche-
rungsfälle, die während der Laufzeit des Versicherungsvertra-
ges eintreten.

2. Versicherungsfälle gemäß Artikel 2.1., die zwar während der
Wirksamkeit des Versicherungsschutzes eingetreten sind, deren
behauptete Ursache jedoch in die Zeit vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages fällt, sind nur gedeckt, wenn dem Versiche-
rungsnehmer oder dem Versicherten bis zum Abschluss des
Versicherungsvertrages vor der behaupteten Ursache, die zu
dem Versicherungsfall geführt hat, nichts bekannt war.

3. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versiche-
rungsnehmers, des Gegners oder eines Dritten, die vor Versi-
cherungsbeginn vorgenommen wurde, den Versicherungsfall
gemäß Artikel 2.3. aus, besteht kein Versicherungsschutz.

4. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsschutz später
als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages für
das betreffende Risiko geltend gemacht, besteht kein Versiche-
rungsschutz. Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Deckungsanspruch nach Kenntnis des Versi-
cherungsfalles im Sinne des § 33 VersVG (siehe im Anhang)
unverzüglich geltend macht.

5. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt
durch die Bestimmungen über Prämienzahlung und Beginn des
Versicherungsschutzes (Artikel 12) und die in den Besonderen
Bestimmungen geregelten Wartefristen (Artikel 20 bis 28).

Artikel 4
Wo gilt die Versicherung?
(Örtlicher Geltungsbereich)

1. Im Fahrzeug- und Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 17),
Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18) sowie im Schadenersatz- und
Straf-Rechtsschutz (Artikel 19) besteht Versicherungsschutz für
Versicherungsfälle, die in Europa (im geografischen Sinn), den
außereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten, auf den Kanari-
schen Inseln, Madeira und den Azoren - auch auf Flug- und
Schiffsreisen innerhalb der äußeren Grenzen dieses Geltungs-
bereiches - eintreten, wenn auch die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in diesem Geltungsbereich erfolgt.

2. In den übrigen Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt. 1. eintritt, die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen jedoch in Österreich er-
folgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen österreichi-
schen Gerichtes oder einer österreichischen Verwaltungsbehör-
de gegeben ist.
Soweit vereinbart, besteht nach Vorliegen eines Exekutionstitels
(z.B. Urteil) Versicherungsschutz im Umfang des Artikels 6.8.5
für dessen Vollstreckung in den Staaten der Europäischen Uni-
on (EU), der Schweiz und Liechtenstein. Dies gilt unter der
Voraussetzung, dass ein Rechtsschutz-Versicherungsvertrag
mit der Allianz Elementar Versicherungs-AG bestanden hat und
der Exekutionstitel mit Hilfe dieses Rechtsschutz-Versiche-
rungsvertrages erwirkt wurde.

Artikel 5
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können
mitversicherte Personen Deckungsansprüche geltend machen?

1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Be-
sonderen Bestimmungen jeweils genannten mitversicherten
Personen. Ist in den Besonderen Bestimmungen die Mitversi-
cherung von Familienangehörigen vorgesehen, so umfasst der
Versicherungsschutz neben dem Versicherungsnehmer
1.1 seinen in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden Ehe-

gatten, eingetragenen Partner oder verschieden- oder
gleichgeschlechtlichen Lebensgefährten, und

1.2 deren minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege-
und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer le-
ben); diese Kinder bleiben darüber hinaus bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres mitversichert, sofern und so-
lange sie
- in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh-

mer oder einem Studenten-, Lehrlingsheim, Be-
rufsschulinternat oder einem ähnlichen Wohnheim bzw.
Wohngemeinschaft leben, und

- kein eigenes regelmäßiges Einkommen haben, und
- in Berufsausbildung stehen bzw. ihren ordentlichen Prä-

senz oder Wehrersatzdienst ableisten.
Kein regelmäßiges Einkommen liegt vor bei Lehrlingsent-
schädigungen oder solange der Versicherungsnehmer
oder sein Ehegatte, eingetragener Partner bzw. Lebens-
gefährte für die Kinder nachweislich Familienbeihilfe be-
zieht.
Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmun-
gen gelten sinngemäß auch für die mitversicherten Perso-
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nen; das trifft insbesondere auch für die Ausschlüsse
(Artikel 7) und die Erfüllung der Obliegenheiten (Artikel 8)
zu.

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegen-
über dem Versicherer nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers geltend machen.
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine Zustimmung zu
widerrufen, wenn mitversicherte Personen Versicherungsschutz
für
- die Einleitung eines Zivilverfahrens nach außergerichtlicher

Wahrnehmung rechtlicher Interessen oder
- das Strafverfahren nach einem allenfalls versicherten Ermitt-

lungsverfahren oder
- die Anfechtung einer Entscheidung oder
- die Einleitung eines anderen Verfahrens
verlangen. Der Versicherungsschutz entfällt ab dem Zeitpunkt,
zu dem die Maßnahmen, für die der Versicherer zum Zeitpunkt
des Widerrufes Versicherungsschutz bestätigt hat, abgeschlos-
sen sind.

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungs-
schutz geht auf den Nachlass oder die eingeantworteten Erben
des Versicherungsnehmers über, wenn der Versicherungsfall
vor dessen Ableben eingetreten ist.

4. Der im Vertrag jeweils vereinbarte Versicherungsschutz er-
streckt sich auch auf Personen, für die der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt seines Ablebens nach dem Gesetz unter-
haltspflichtig war, wenn sie auf Grund des Ablebens des Versi-
cherungsnehmers eigene Schadenersatzansprüche geltend ma-
chen.

Artikel 6
Welche Leistungen erbringt der Versicherer?

1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, über-
nimmt der Versicherer im Falle seiner Leistungspflicht die ab
dem Zeitpunkt der Bestätigung des Versicherungsschutzes ent-
stehenden Kosten gemäß Pkt. 6., soweit sie für die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers
notwendig sind.

2. Es werden die ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung des
Deckungsanspruches entstehenden Kosten gemäß Pkt. 1. über-
nommen. Vor diesem Zeitpunkt entstandene Kosten sind nur
insoweit versichert, als sie der Versicherer auch bei vorheriger
Abstimmung und Prüfung seiner Leistungspflicht zu tragen ge-
habt hätte (Artikel 8).

3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung zweckentsprechend und nicht mutwillig ist
und hinreichende Aussicht auf deren Erfolg besteht.
Die Prüfung der Erfolgsaussicht gemäß Artikel 9 unterbleibt im
Straf-, Führerschein- und Beratungs-Rechtsschutz.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonderen
Bestimmungen nichts anderes vorsehen (Artikel 20, 21, 24, 25,
26 und 27) auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen,
4.1 außergerichtlich durch den Versicherer oder durch den

vom Versicherer beauftragten Rechtsanwalt,
4.2 vor staatlichen Gerichten sowie vor Verwaltungsbehörden

durch einen Rechtsanwalt in allen Instanzen, jedoch nicht
auf die Vertretung vor dem Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshof.

5. Ausschließlich wenn und soweit dies in den Besonderen Be-
stimmungen vorgesehen ist, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz darüber hinaus auch auf
5.1 das Verfahren vor dem Verfassungs- und/oder Verwal-

tungsgerichtshof (Artikel 17, 18, 20, 21 und 27);
5.2 die Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Media-

tion, sofern es vor Einleitung eines Verfahrens vor staatli-
chen Gerichten oder Verwaltungsbehörden zu einem Me-

diationsverfahren kommt (Artikel 19, 20, 23, 24, 25 und
26).

6. Der Versicherer zahlt ausschließlich
6.1 die angemessenen Kosten des für den Versicherungsneh-

mer tätigen inländischen Rechtsanwaltes bis zur Höhe
des österreichischen Rechtsanwaltstarifgesetzes oder, so-
fern dort die Entlohnung für anwaltliche Leistungen nicht
geregelt ist, bis zur Höhe der österreichischen Autonomen
Honorarkriterien;
In gerichtlichen Verfahren werden Nebenleistungen des
Rechtsanwaltes maximal in Höhe des nach dem jeweili-
gen Tarif zulässigen Einheitssatzes eines am Ort des in 1.
Instanz zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes
gezahlt. Haben am Ort dieses Gerichtes nicht mindestens
vier Rechtsanwälte ihren Kanzleisitz, übernimmt der Versi-
cherer die tariflich vorgesehenen Mehrkosten aus der
Sprengelfremdheit. Diese Bestimmungen sind sinngemäß
auch auf die Vertretung vor Verwaltungsbehörde anzu-
wenden.
Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur be-
rufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person tätig, wer-
den deren Kosten nach den für sie geregelten Richtlinien,
maximal jedoch bis zur Höhe des österreichischen
Rechtsanwaltstarifgesetzes übernommen.
Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur
berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Person nach
den dort geltenden Richtlinien übernommen.

6.2 die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten
Vorschüsse und Gebühren für die von einem Gericht oder
einer Verwaltungsbehörde beigezogenen Sachverständi-
gen, Dolmetscher und Zeugen sowie Vorschüsse und Ge-
bühren für das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche
Verfahren;
Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen
und strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen.

6.3 im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit
der Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet
ist;
Der Versicherer trägt im Strafverfahren auch die Kosten
des Schriftsatzes der Subsidiaranklage, soweit der Versi-
cherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist.

6.4 die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsneh-
mers zu und von einem ausländischen Gericht, wenn sein
Erscheinen als Beschuldigter oder Partei von diesem an-
geordnet wurde oder zur Vermeidung von Rechtsnachtei-
len erforderlich ist;
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Kosten der
Bahnfahrt zweiter Klasse einschließlich Zuschlägen. Steht
dieses Transportmittel nicht zur Verfügung, ersetzt der
Versicherer die Kosten eines vergleichbaren öffentlichen
Verkehrsmittels (Autobus, Fähre) bis zum nächstgelege-
nen Bahnanschluss. Ist der Ort der Einvernahme mehr als
1.500 km vom Wohnsitz des Versicherungsnehmers ent-
fernt, erfolgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der
Economy-Klasse.

6.5 vorschussweise jene Beträge, die vom Versicherungsneh-
mer im Ausland aufgewendet werden müssten, um einst-
weilen von Strafverfolgungsmaßnahmen verschont zu blei-
ben (Strafkaution). Dieser Vorschuss ist vom Versiche-
rungsnehmer innerhalb von sechs Monaten ab Zahlung
durch den Versicherer unverzinst zurückzuzahlen.

6.6 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch einen Me-
diator bis maximal 1% der Versicherungssumme (Artikel
19, 20, 23, 24, 25 und 26);

6.7 Kosten gemäß Pkt. 6.1, Pkt. 6.2, Pkt. 6.4 und Pkt. 6.6
exklusive Umsatzsteuer, wenn der Versicherungsnehmer
vorsteuerabzugs-berechtigt ist;

6.8 Kosten gemäß Pkt. 6.1, Pkt. 6.2, Pkt. 6.4 und Pkt. 6.6
unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, wenn
und solange Teilzahlungen durch die Gegenseite Kapital
und Zinsen nicht übersteigen (ausgenommen Inkassofälle
gemäß Artikel 23.2.4.3).
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7. Der Versicherer hat die Leistungen nach Pkt. 6. zum Zeitpunkt
ihrer Fälligkeit zu erbringen.
Die Leistung gemäß Pkt. 6.1 ist fällig, sobald der Rechtsvertre-
ter die Angelegenheit endgültig außergerichtlich erledigt hat
oder das Verfahren rechtskräftig beendet ist und dem Versiche-
rungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt wurde.
Der Versicherungsnehmer kann eine Zwischenabrechnung frü-
hestens dann verlangen, wenn bei Verfahren über mehrere
Instanzen eine Instanz beendet ist und dem Versicherungsneh-
mer eine Honorarnote schriftlich gelegt wurde.
Die Leistung gemäß Pkt. 6.2 bis 6.6 ist fällig, sobald der
Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist oder
diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

8. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt:
8.1 Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versiche-

rungsfall für den Versicherungsnehmer und die mitversi-
cherten Personen zu erbringenden Leistungen bildet die
im Zeitpunkt des Versicherungsfalles laut Vertrag gültige
Versicherungssumme.

8.2 Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich
und zeitlich zusammenhängenden, einheitlichen Lebens-
vorgang darstellen, steht die Versicherungssumme nur
einmal zur Verfügung. Ihre Höhe bestimmt sich nach dem
Zeitpunkt des ersten Versicherungsfalles.

8.3 Genießen mehr als fünf Versicherungsnehmer zur Wahr-
nehmung ihrer rechtlichen Interessen Versicherungsschutz
aus einem oder mehreren Versicherungsverträgen und
sind ihre Interessen auf Grund von im Wesentlichen
gleichartigen Sachverhalten gegen den/dieselben Gegner
gerichtet, liegt ein Massenschaden vor. "Im Wesentlichen
gleiche Sachverhalte" sind im Sinne des § 624 Abs. 3
ZPO auszulegen. Bei Massenschäden ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistungspflicht vorerst
8.3.1 auf die außergerichtliche Wahrnehmung durch von

ihm ausgewählte Rechtsvertreter;
8.3.2 auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärun-

gen als Privatbeteiligte und auf die Forderungs-
anmeldungen in Insolvenzverfahren sowie

8.3.3 auf notwendige Musterverfahren zu beschränken.
Die dem Versicherer für die Vorbereitung und
Durchführung von Musterverfahren entstehenden
Kosten werden nach Kopfteilen auf die Versiche-
rungssummen aller betroffener Versicherungsnehmer
angerechnet.
Wenn und sobald die Versicherungsnehmer durch
diese Maßnahmen nicht ausreichend gegen einen
Verlust ihrer Ansprüche durch drohende Verjährung
geschützt sind, übernimmt der Versicherer die Kos-
ten für die individuelle, gerichtliche Geltendmachung
von Ansprüchen zur Hemmung/Unterbrechung der
Verjährung bis zu max. 20% der mit dem jeweiligen
Versicherungsnehmer vereinbarten Versicherungs-
summe.
Ist nach Klärung der für alle betroffenen Versiche-
rungsnehmer maßgeblichen Vorfragen noch die ge-
richtliche Geltendmachung individueller Ansprüche
notwendig, besteht dafür Versicherungsschutz in vol-
lem Umfange.
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in
Verfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichten bzw. vor dem Verfassungs- oder Ver-
waltungsgerichtshof umfasst, können diese Bestim-
mungen sinngemäß angewandt werden.
Werden vom Versicherer Gemeinschaftsklagen oder
sonstige gemeinschaftliche Formen der gerichtlichen
Interessenwahrnehmung organisiert oder empfohlen
und nimmt der Versicherungsnehmer freiwillig daran
teil, oder werden mehrere Klagen vom Gericht ver-
bunden, übernimmt der Versicherer die dem einzel-
nen Versicherungsnehmer entstehenden Kosten bis
zu max. 20% der mit dem jeweiligen Versicherungs-
nehmer vereinbarten Versicherungs-summe.
Die Kosten von Sammelklagen werden nach Antei-

len des einzelnen Versicherungsnehmers am Ge-
samtstreitwert auf die Verträge der an der Sammel-
klage teilnehmenden Versicherungsnehmer aufge-
teilt.
Für die Geltendmachung der Ansprüche aus einem
Massenschaden übernimmt der Versicherer maximal
Kosten bis 20% der mit dem jeweiligen Versiche-
rungsnehmer vereinbarten Versicherungssumme.
Liegen mehrere Massenschäden vor, in welchen der
Versicherungsnehmer gegenüber unterschiedlichen
Gegnern und auf unterschiedliche Rechts- oder Tat-
fragen gestützte Ansprüche auf Grund desselben
Sach-, Personen- oder Vermögensschadens geltend
macht, übernimmt der Versicherer maximal Kosten
bis 20% der mit dem jeweiligen Versicherungsneh-
mer vereinbarten Versicherungssumme pro Versi-
cherungsvertrag und für alle Versicherungsfälle
(Kosten-begrenzung).

8.4 Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur
in dem Umfang, der dem Verhältnis des Obsiegens zum
Unterliegen entspricht.

8.5 Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt
der Versicherer die Kosten der Rechtsverwirklichung für
alle innerhalb von 7 Jahren nach Rechtskraft des Exekuti-
onstitels eingeleiteten Exekutionsversuche einschließlich
der Anmeldung der Forderung in einem Insolvenzverfah-
ren, insgesamt begrenzt mit 5% der Versicherungssum-
me. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass ein Rechts-
schutz-Versicherungsvertrag mit der Allianz Elementar
Versicherungs-AG bestanden hat und der Exekutionstitel
mit Hilfe dieses Rechtsschutz-Versicherungsvertrages er-
wirkt wurde.
Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des
Gegners vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen Titels
übernimmt der Versicherer neben den Kosten der Anmel-
dung der Forderung ausschließlich die Kosten des durch
eine Bestreitung notwendigen Zivilverfahrens.

8.6 Treffen bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen Ansprü-
che zusammen, für die teils Versicherungsschutz besteht,
teils nicht, trägt der Versicherer nur jene Kosten, die auch
ohne Berücksichtigung der nicht unter Versicherungs-
schutz stehenden Ansprüche von ihm zu übernehmen
wären. Lässt sich die Leistungspflicht danach nicht be-
stimmen, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Ver-
hältnis der Streitwerte (Bemessungsgrundlagen) zueinan-
der.
Werden bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen vom
Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend ge-
macht, für deren Abwehr kein Versicherungsschutz be-
steht, trägt der Versicherer nur die Kosten, die der Versi-
cherungsnehmer nach den Kostenersatzbestimmungen
der Zivilprozessordnung zu tragen hätte, wenn nur seine
Aktivforderung Gegenstand der Interessenwahrnehmung
gewesen wäre.
Bei einem Vergleich gilt Pkt. 8.4 bezogen auf die unter
Versicherungsschutz stehenden Ansprüche.

8.7 Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens
oder eines allenfalls versicherten Ermittlungsverfahrens,
für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt
der Versicherer die Kosten der Verteidigung und des Ver-
fahrens anteilig im Verhältnis der Bemessungsgrundlagen
für die Honorierung anwaltlicher Leistungen zueinander.

8.8 Erfolgt die Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch ver-
sicherte und nicht versicherte Personen, so trägt der Ver-
sicherer die Kosten anteilig.

9. Im Versicherungsvertrag kann vereinbart werden, dass der Ver-
sicherungsnehmer einen Teil der Kosten selbst trägt (Selbstbe-
teiligung).
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Artikel 7
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen
1.1 in ursächlichem Zusammenhang

1.1.1 mit Kriegen, inneren Unruhen, Terroranschlägen
oder Gewalttätigkeiten anlässlich einer öffentlichen
Ansammlung oder Kundgebung, wie Streiks oder
Aussperrungen;

1.1.2 mit Katastrophen; Eine Katastrophe liegt vor, wenn
durch ein Naturereignis oder ein sonstiges Ereignis
dem Umfang nach eine außergewöhnliche Schädi-
gung von Menschen oder Sachen eingetreten ist
oder unmittelbar bevorsteht;

1.1.3 mit
- Auswirkungen der Atomenergie;
- genetischen Veränderungen oder gentechnisch

veränderten Organismen;
- Auswirkungen elektromagnetischer Felder oder In-

fraschall.
Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit eine humanme-
dizinische Behandlung zugrunde liegt.

1.1.4 mit Schäden, die auf Asbest oder asbesthaltige Ma-
terialien zurückzuführen sind;

1.1.5 mit
1.1.5.1 der Anlage von Vermögen in

- Finanzinstrumente gemäß § 1 Zi 7 bis 18
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (siehe im
Anhang),

- Veranlagungen gemäß § 1 Abs 1 Zi 3
Kapitalmarktgesetz (siehe im Anhang),

- Veranlagungen gemäß § 2 Zi 2 und
Wertpapieren gemäß § 2 Zi 3 Alternativfi-
nanzierungsgesetz (siehe im Anhang),

- Versicherungsanlageprodukte gemäß Ar-
tikel 4 lit. 2 Verordnung (EU) Nr.
1286/2014 (PRIIP-VO, siehe im Anhang),

- Edelmetalle und Edelsteine,
1.1.5.2 dem Ankauf, dem Halten und dem Verkauf

von digitalen Währungen (Kryptowährun-
gen),

1.1.5.3 dem Tausch in und von Kryptowährungen,
1.1.5.4 der Generierung und Verwendung von Kryp-

towährungen, Fehlern in der Kryptowährun-
gen zugrundeliegenden Registrierung und
Datenverarbeitung (Wallets, Blockchain,
etc.), und der damit zusammenhängen Be-
ratung, Vermittlung und Verwaltung.
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen in ursächli-
chem Zusammenhang mit der Anlage von
Vermögen in Produkte österreichischer Le-
bensversicherer, Mitarbeitervorsorge- und
Pensionskassen sowie in solche Anleihen,
die von österreichischen Banken und Spar-
kassen oder der Republik Österreich emit-
tiert werden. Der Republik Österreich und
österreichischen Unternehmen gleichgestellt
sind die EU-Mitgliedsstaaten, Schweiz und
Liechtenstein sowie vergleichbare Anbieter
und Emittenten derartiger Produkte, die ih-
ren Sitz innerhalb der EU, Schweiz oder
Liechtenstein haben.

1.1.6 in
- Enteignungsangelegenheiten,
- Flurverfassungsangelegenheiten,
- Grundbuchsangelegenheiten,
- Grundverkehrsangelegenheiten,
- Raumordnungsangelegenheiten.

1.2 in ursächlichem Zusammenhang
1.2.1 mit Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen oder

anderen vergleichbaren Mitteilungen;
1.2.2 mit

- dem derivativen Erwerb oder der Veräußerung
des Eigentumsrechtes oder sonstiger dinglicher
Rechte an Grundstücken, Gebäuden (Gebäudetei-
len) oder Wohnungen durch den Versicherungs-
nehmer;

- der Errichtung bzw. baubehördlich genehmigungs-
pflichtigen Veränderung von Grundstücken, Ge-
bäuden (Gebäudeteilen) oder Wohnungen, die
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers befinden oder von ihm erworben werden;

- der Planung der in Pkt. 1.2.2 genannten Maßnah-
men und Vorhaben, oder

- Finanzierung der in Pkt. 1.2.2 genannten Maßnah-
men und Vorhaben, oder

- dem Grundstückserwerb.
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung
von Personenschäden sowie im Straf-Rechtsschutz.

1.2.3 bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprü-
chen aufgrund allmählicher Emission oder allmähli-
cher Einwirkungen von Temperatur, Gasen, Dämp-
fen, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder nicht atmosphä-
rischen Niederschlägen.

1.3 aus dem Bereich des
1.3.1 Immaterialgüterrechtes und im Zusammenhang mit

Verträgen, die Immaterialgüterrechte zum Gegen-
stand haben;

1.3.2 Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes;
1.3.3 Vergaberechtes;
1.3.4 Gesellschafts-, Genossenschafts- und Vereinsrech-

tes, des Rechtes der Stillen Gesellschaften sowie
des Rechtes der Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten;

1.3.5 Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes;
1.3.6 Disziplinarrechtes;
1.3.7 Handelsvertreterrechtes;

1.4 aus
1.4.1 Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristi-

scher Personen;
1.4.2 Unternehmenspachtverträgen (= die vertragliche

Überlassung von für den Betrieb eines Unterneh-
mens wesentlichen wirtschaftlichen Grundlagen wie
z.B. Betriebsmittel, Warenlager, Kundenstock, Ge-
werbeberechtigung, Geschäftseinrichtung, Be-
triebspflicht);

1.4.3 Verträgen, mit denen eine neue Rechtsgrundlage
geschaffen wurde (z.B. Wechselbegebung, Ver-
gleich, Anerkenntnis), es sei denn, ohne die neue
Rechtsgrundlage wäre Versicherungsschutz gege-
ben;

1.4.4 Verträgen über Bauten auf fremden Grund (Superä-
difikate) und Timesharing, aus Teilnutzungsverträgen
sowie Verträgen über Wiederkaufs-, Rück(ver)kaufs-
oder Vorkaufsrechten an unbeweglichen Sachen
oder Vorverträgen über unbewegliche Sachen;

1.4.5 Rechtsschutz-Versicherungsverträgen mit der Allianz
Elementar Versicherungs-AG oder gegen das für die
Allianz Elementar Versicherungs-AG tätige Schaden-
abwicklungsunternehmen.

2. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrerer Versi-

cherungsnehmer desselben Rechtsschutzvertrages un-
tereinander, mitversicherter Personen untereinander und
mitversicherter Personen gegen den Versicherungsneh-
mer;

2.2 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen ver-
schieden- oder gleichgeschlechtlichen Lebensgefährten
während bestehender häuslicher Gemeinschaft und auch
nach deren Aufhebung, sofern die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen im Zusammenhang mit der aufrechten
oder beendeten Lebensgemeinschaft steht;
Dieser Ausschluss gilt nicht in den Artikeln 17 bis 21.

2.3 die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versi-
cherungsnehmer abgetreten wurden, und die Abwehr von
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Haftungen aus Verbindlichkeiten anderer Personen, die
der Versicherungsnehmer übernommen hat, wenn die Ab-
tretung oder Haftungsübernahme erfolgte, nachdem der
Versicherungsfall eingetreten ist, oder nachdem vom Ver-
sicherungsnehmer, Gegner oder einem Dritten eine den
Versicherungsfall auslösende Rechtshandlung oder Wil-
lenserklärung vorgenommen wurde;

2.4 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einem über das Vermögen des Versicherungs-
nehmers beantragten Insolvenzverfahrens;

2.5 Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätz-
lich und rechtswidrig herbeigeführt hat sowie solche, die
im Zusammenhang mit der Begehung eines Verbrechens
durch den Versicherungsnehmer eintreten.

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den Besonde-
ren Bestimmungen spezielle Ausschlussregelungen enthalten
(Artikel 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 und 28).

Artikel 8
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung
seines Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)

1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist er
verpflichtet,
1.1 den Versicherer unverzüglich, vollständig und wahrheits-

gemäß über die jeweilige Sachlage aufzuklären, ihm alle
erforderlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen und
vor der Ergreifung von Maßnahmen zur Wahrnehmung
rechtlicher Interessen die Bestätigung des Versicherungs-
schutzes durch den Versicherer einzuholen (Artikel 6.2);

1.2 dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters
oder des Mediators (Artikel 10) zu überlassen, sie voll-
ständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage
zu unterrichten und ihnen auf Verlangen alle erforderli-
chen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem
Rechtsvertreter Vollmacht zu erteilen;

1.3 Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Be-
gleichung unverzüglich dem Versicherer zur Prüfung zu
übermitteln;

1.4 alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht oder
die Kostenerstattung durch Dritte ganz oder teilweise ver-
hindert;

1.5 bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen
Ansprüchen außerdem
1.5.1 dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräu-

men, Ansprüche selbst innerhalb angemessener
Frist außergerichtlich durchzusetzen oder abzuweh-
ren;

1.5.2 vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr
von Ansprüchen und vor der Anfechtung einer ge-
richtlichen Entscheidung die Stellungnahme des Ver-
sicherers zur Notwendigkeit der Maßnahmen (Artikel
6.3) einzuholen; der Abschluss von Vergleichen ist
mit dem Versicherer abzustimmen;

1.5.3 soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere
durch drohende Verjährung beeinträchtigt werden,
vor der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprü-
chen die Rechtskraft eines Strafverfahrens oder ei-
nes anderen Verfahrens, insbesondere eines Mus-
terverfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten
Rechtsstreit haben kann, oder vorerst nur einen Teil
der Ansprüche geltend zu machen und die Geltend-
machung der verbleibenden Ansprüche bis zur
rechtskräftigen Entscheidung über den Teilanspruch
zurückzustellen.

2. Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, wird Leistungsfreiheit vereinbart. Die Voraus-
setzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sind gesetz-
lich geregelt (siehe § 6 Abs. 3 VersVG im Anhang).

3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind in den Artikeln
13, 17, 18 und 19 spezielle Obliegenheiten geregelt.

Artikel 9
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des
Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen?
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versi-
cherer und dem Versicherungsnehmer über die Art der Vor-
gangsweise oder die Erfolgsaussichten zu geschehen?
(Schiedsgutachterverfahren)

1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendma-
chung des Deckungsanspruches durch den Versicherungsneh-
mer und Erhalt der zur Prüfung dieses Anspruches notwendi-
gen Unterlagen und Informationen dem Versicherungsnehmer
gegenüber in geschriebener Form den Versicherungsschutz
grundsätzlich zu bestätigen oder begründet abzulehnen.
Der Versicherer ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist
berechtigt, diese durch einseitige Erklärung um weitere zwei
Wochen zu verlängern.

2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit
Erhebungen über den mutmaßlichen Erfolg der Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung anzustellen. Kommt er nach Prü-
fung des Sachverhaltes unter Berücksichtigung der Rechts- und
Beweislage zum Ergebnis,
2.1 dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren

im angestrebten Umfang zu obsiegen, hat er sich zur
Übernahme aller Kosten nach Maßgabe des Artikels 6
(Versicherungsleistungen) bereit zu erklären;

2.2 dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d.h. ein
Unterliegen in einem Verfahren wahrscheinlicher ist als
ein Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme der an die
Gegenseite zu zahlenden Kosten abzulehnen;

2.3 dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht,
hat er das Recht, die Kostenübernahme zur Gänze abzu-
lehnen.

Die Prüfung der Erfolgsaussicht unterbleibt im Straf-, Führer-
schein- und Beratungs-Rechtsschutz.

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die Erfolgs-
aussichten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung oder
das Vorgehen zur Beilegung des Streitfalles, für den Deckung
begehrt wird, kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch
auf durch Beantragung eines Schiedsgutachterverfahrens oder
ohne Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens gericht-
lich geltend machen.

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme
wegen nicht hinreichender oder fehlender Aussicht auf Erfolg
oder sonstiger Meinungsverschiedenheiten im Sinne des Pkt. 3.
ist dem Versicherungsnehmer unter Bekanntgabe der Gründe
und unter Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachter-
verfahrens gemäß Pkt. 5. in geschriebener Form mitzuteilen.
Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten sind vom
Versicherer zu tragen, sofern die sonstigen Voraussetzungen
des Versicherungsschutzes vorliegen.
Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Absatz 1, gilt
der Versicherungsschutz für die begehrte Maßnahme als aner-
kannt.

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines
Schiedsgutachterverfahrens, so muss er innerhalb von vier Wo-
chen nach Erhalt der (Teil-)Ablehnung des Versicherers unter
gleichzeitiger Benennung eines Rechtsanwaltes die Einleitung
des Schiedsgutachterverfahrens in geschriebener Form bean-
tragen.
Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von
14 Tagen seinerseits einen Rechtsanwalt in geschriebener
Form namhaft zu machen und diesen mit der Einleitung des
Schiedsgutachterverfahrens zu beauftragen.
Versicherungsnehmer und Versicherer dürfen nur solche
Rechtsanwälte als Schiedsgutachter benennen, die im konkre-
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ten Streitfall noch nicht als Rechtsvertreter tätig waren. Bei
Anwaltsgesellschaften schließt die Vertretungstätigkeit eines
Anwaltes alle anderen von der Nominierung als Schiedsgutach-
ter aus.

6. Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen Mei-
nung, so sind Versicherer und Versicherungsnehmer an diese
Entscheidung gebunden.
Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sachlage
erheblich ab, können Versicherungsnehmer oder Versicherer
diese Entscheidung gerichtlich anfechten.
Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von vier Wo-
chen keine oder keine übereinstimmende Entscheidung, kann
der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungs-
schutz gerichtlich geltend machen.

7. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis
des Obsiegens zum Unterliegen in diesem Verfahren vom Ver-
sicherer bzw. Versicherungsnehmer zu tragen, wobei die Kos-
tentragungspflicht des Versicherungsnehmers mit der Höhe sei-
ner eigenen Anwaltskosten begrenzt ist.
Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres
Rechtsanwaltes. Diese Kosten teilen das Schicksal der Kosten
eines allfälligen Deckungsprozesses.

Artikel 10
Wer wählt den Rechtsvertreter bzw. den Mediator aus, durch
wen und wann wird dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen
einer Interessenkollision zu geschehen?

1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung
vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden, eine zur berufsmäßi-
gen Parteienvertretung befugte Person (Rechtsanwalt, Notar
etc.) frei zu wählen. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versi-
cherungsnehmer auf sein Wahlrecht hinzuweisen, sobald dieser
Versicherungsschutz für die Einleitung eines Gerichts- oder
Verwaltungsverfahrens verlangt.

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonstigen
Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen einen Rechtsan-
walt frei wählen, wenn beim Versicherer eine Interessenkollision
entstanden ist.
Eine Interessenkollision liegt vor,
- wenn der Versicherungsnehmer auf Grund desselben Ereig-

nisses Ansprüche aus verschiedenen Versicherungsverträgen
bei demselben Versicherer geltend macht und das Rechts-
schutz-Interesse des Versicherungsnehmers im Gegensatz
zum wirtschaftlichen Interesse des Versicherers in einem an-
deren Versicherungszweig steht, oder

- wenn in einer Zivilsache ein Gegner auftritt, dem der Versi-
cherer auf Grund eines anderen Versicherungsvertrages für
dasselbe Ereignis den Versicherungsschutz bestätigt hat.

Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer von diesem Sachverhalt unverzüglich Mittei-
lung zu machen und ihn auf sein Wahlrecht hinzuweisen.

3. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszuwäh-
len,
3.1 wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung

rechtlicher Interessen nicht durch den Versicherer selbst
vorgenommen wird;

3.2 in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes;
3.3 wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsneh-

mer kein Rechtsvertreter namhaft gemacht wird, nachdem
ihn der Versicherer auf sein Wahlrecht und die Folgen
des Fristablaufes hingewiesen hat;

4. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszu-
wählen, wenn der Versicherungsnehmer bei der Geltendma-
chung seines Deckungsanspruches keinen Rechtsvertreter
namhaft macht und die sofortige Beauftragung eines Rechtsver-
treters zur Wahrung der rechtlichen Interessen erforderlich ist.

5. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den Versi-
cherer im Namen und im Auftrag des Versicherungsnehmers
5.1 im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der be-

hördlichen Lenkerberechtigung, bei Inanspruchnahme des
Beratungs-Rechtsschutzes und bei Vorliegen einer In-
teressenkollision sofort,

5.2 in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner außerge-
richtlichen Bemühungen (Artikel 8.1.5).

6. In Fällen der Mediation ist der Versicherer berechtigt, den
Mediator auszuwählen. Die Beauftragung des Mediators erfolgt
durch den Versicherer im Namen und im Auftrag des Versiche-
rungsnehmers.

7. Der Rechtsvertreter und der Mediator trägt dem Versicherungs-
nehmer gegenüber unmittelbar die Verantwortung für die Durch-
führung seines Auftrages. Eine diesbezügliche Haftung des Ver-
sicherers besteht nicht. Der Versicherer haftet aber für ein
allfälliges Verschulden bei der Auswahl eines Rechtsvertreters
oder Mediators.

Artikel 11
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfän-
det werden und wann gehen Ansprüche auf den Versicherer
über?

1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfän-
det werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach endgül-
tig festgestellt sind.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Be-
trägen, die der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer
Entstehung auf den Versicherer über. Bereits an den Versiche-
rungsnehmer zurückgezahlte Beträge sind dem Versicherer zu
erstatten.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei
der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen und ihm
auf Verlangen eine Abtretungsurkunde auszustellen.

Artikel 12
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu be-
zahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz?

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag
nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum
eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie
vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist.

2. Der Versicherer hat mit Beginn des Versicherungsjahres An-
spruch auf die gesamte Jahresprämie. Die Vereinbarung einer
unterjährigen Zahlungsweise (monatlich, viertel- oder halbjähr-
lich) ist eine Stundung, bei deren Nichteinhaltung der Versiche-
rer zur Einforderung der Jahresprämie berechtigt ist.

3. Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich Versiche-
rungssteuer, ist vom Versicherungsnehmer gegen Übermittlung
der Versicherungsurkunde sofort nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten
Antragsannahmeerklärung) und Aufforderung zur Prämienzah-
lung zu bezahlen.
Bestimmte Leistungen sind von der Prämie nicht umfasst. Für
diese durch den Versicherungsnehmer veranlassten Mehrauf-
wendungen verrechnet der Versicherer angemessene Gebüh-
ren. Die betroffenen Leistungen und die Höhe der Gebühren
können beim Versicherer erfragt, der Homepage www.allianz.at
bzw. den Vertragsunterlagen entnommen werden. Diese Ge-
bühren sind wertgesichert und verändern sich ab Beginn eines
Kalenderjahres in demselben Ausmaß, in dem sich der von der
Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex
2000 oder ein von Amts wegen an seine Stelle tretender Index
verändert hat. Der für den Versicherungsnehmer maßgebliche
Ausgangswert kann den Vertragsunterlagen entnommen wer-
den. Der Versicherer ist dessen unbeschadet berechtigt, gerin-
gere als die sich nach dieser Indexklausel ergebenden Gebüh-
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ren zu verlangen, ohne dass dadurch das Recht verloren geht,
für die Zukunft wieder die indexkonformen Gebühren zu verlan-
gen.

4. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der
Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie ein-
schließlich Versicherungssteuer rechtzeitig, das heißt innerhalb
von 14 Tagen oder ohne schuldhaften Verzug zahlt. Zahlungs-
verzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen und
ihn zum Rücktritt vom Vertrag berechtigen. Die Voraussetzun-
gen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit und der Berechti-
gung zum Rücktritt vom Vertrag sind gesetzlich geregelt (siehe
§§ 38 und 39a VersVG im Anhang). Sind in den Besonderen
Bestimmungen Wartefristen vorgesehen (Artikel 20 bis 28),
dann beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser
Wartefristen.

5. Die Folgeprämien einschließlich Versicherungssteuer sind zu
den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu zahlen. Zah-
lungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen.
Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungspflicht
sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 39 und 39a VersVG im
Anhang).

Artikel 13
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten
Risikos?

1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhöhungen und Er-
weiterungen des versicherten Risikos. Der Versicherungsneh-
mer ist jedoch verpflichtet, einen nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages eingetretenen, für die Übernahme der Gefahr
erheblichen Umstand dem Versicherer längstens innerhalb ei-
nes Monates anzuzeigen.

2. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr
erheblicher Umstand ein, der nach dem Tarif eine höhere als
die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherer die
erhöhte Prämie vom Eintritt diese Umstandes an verlangen.
Unrichtige oder unterbliebene Angaben zum Nachteil des Versi-
cherers berechtigen diesen, die Leistungen nur insoweit zu
erbringen, als es dem Verhältnis der vereinbarten Prämie zu
der Prämie entspricht, die bei richtigen und vollständigen Anga-
ben hätte gezahlt werden müssen. Diese Kürzung der Leistun-
gen tritt nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben nicht
auf seinem Verschulden beruht (siehe § 6 Abs. 1a VersVG im
Anhang).

3. Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des
Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen eine hö-
here Prämie nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb
eines Monates von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem
für die höhere Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis erlangt
hat, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat kündigen.
Bei unrichtigen oder unterbliebenen Angaben zum Nachteil des
Versicherers ist dieser von der Verpflichtung zur Leistung frei,
außer der Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit
oder das Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem Verschul-
den beruht (siehe § 6 Abs. 1a VersVG im Anhang).

4. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr
erheblicher Umstand ein, der nach dem Tarif eine geringere als
die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherungsneh-
mer verlangen, dass die Prämie vom Eintritt dieses Umstandes
an herabgesetzt wird. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen
Umstand dem Versicherer später als einen Monat nach dessen
Eintritt an, wird die Prämie vom Eingang der Anzeige an herab-
gesetzt.

5. Wird eine erhebliche Erhöhung der versicherten Gefahr gemäß
den §§ 23 - 30 VersVG (siehe im Anhang) durch Änderung
oder Neuschaffung von Rechtsnormen oder durch eine Ände-
rung der Judikatur der Höchstgerichte bewirkt (§ 27 Abs. 3
VersVG), so kann der Versicherer innerhalb eines Jahres ab
Inkrafttreten der Rechtsnormen oder Veröffentlichung der geän-
derten Judikatur in geschriebener Form.
5.1 dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versiche-

rungsvertrages anbieten, oder
5.2 den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von

einem Monat kündigen.
Das Anbot zur Änderung des Versicherungsvertrages gilt als
abgelehnt, wenn es nicht innerhalb der vom Versicherer be-
stimmten Frist in geschriebener Form angenommen wird. Die
Frist darf nicht kürzer als ein Monat sein.
Bei Nichtannahme des Anbotes gilt der Versicherungsvertrag
zur gesetzten Kündigungsfrist als vom Versicherer gekündigt.
Im Anbot zur Vertragsänderung hat der Versicherer auf diese
Rechtsfolgen ausdrücklich hinzuweisen.
Für die Prämienberechnung ist Artikel 14.3.2 sinngemäß anzu-
wenden.

Artikel 14
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versiche-
rungsvertrag oder endet er vorzeitig?

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, ver-
längert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei
Monate vor Ablauf gekündigt wird. Für die Erklärung der Ablauf-
kündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung
der zuvor bestimmten Frist von drei Monaten, zur Verfügung.
Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum Betrieb
eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Ver-
braucherverträge), wird der Versicherer den Versicherungsneh-
mer vor Beginn der Kündigungsfrist auf die Rechtsfolge der
Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung so rechtzei-
tig hinweisen, dass dieser zur Abgabe einer ausdrücklichen
Erklärung eine angemessene Frist hat.
Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der
Vertrag ohne Kündigung.

2. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes
Risiko vor Ende der Vertragszeit weggefallen ist, wird auf sei-
nen Antrag der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos vorzeitig
beendet.
Fällt eines von mehreren versicherten Risiken weg, so bleibt
der Vertrag in entsprechend eingeschränktem Umfang beste-
hen.
Dem Versicherer gebührt die Prämie bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer Kenntnis vom Risikowegfall erlangt.

3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles -
ausgenommen Fälle des Beratung-Rechtsschutzes (Artikel 22) -
kann der Versicherungsvertrag unter folgenden Voraussetzun-
gen gekündigt werden:
3.1 Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der Ver-

sicherer
- die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1)

verzögert hat,
- die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1)

verspätet, ohne Begründung oder zu Unrecht ausge-
sprochen hat,

- die Ablehnung der Kostenübernahme gemäß Artikel 9.4
ohne Angabe von Gründen und/oder ohne Hinweis auf
die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens aus-
gesprochen hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen

- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder Ab-
lehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1),

- nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfertig-
ten Ablehnung des Versicherungsschutzes bzw. nach
Zugang der Ablehnung der Kostenübernahme ohne Be-
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gründung und/oder Rechtsbelehrung,
- nach Rechtskraft des stattgebenden Urteils im Falle

einer Deckungsklage.

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versi-
cherungszeit entfallende anteilige Prämie.

3.2 Der Versicherer kann zum Schutz der Versichertenge-
meinschaft vor überdurchschnittlicher oder ungerechtfertig-
ter Inanspruchnahme der Versicherung kündigen, wenn
- er eine Leistung erbracht hat,
- der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder

mutwillig erhoben hat,
- der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-

sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen

- nach Erbringen einer Versicherungsleistung,
- nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, des

Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit.

Eine überdurchschnittliche Inanspruchnahme liegt vor,
wenn

- der Versicherer innerhalb des Beobachtungszeitraumes
des laufenden und maximal drei vorangegangenen Ver-
sicherungsperioden in mindestens drei Versicherungs-
fällen Versicherungsleistungen erbracht hat, die insge-
samt mehr als doppelt so hoch sind, wie die für diesen
Zeitraum entsprechende Prämie (inkl. Versiche-
rungssteuer);

oder

- bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss zum Be-
trieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers
gehören (Unternehmensverträge), nach Eintritt eines
Versicherungsfalles, die für diesen Schadenfall erbrach-
te Versicherungsleistung einen Betrag von EUR 5.000,-,
übersteigt;

- bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum
Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers
gehören (Verbraucherverträge),nach Eintritt eines Versi-
cherungsfalles, die für diesen Schadenfall erbrachte
Versicherungsleistung einen Betrag von EUR 1.000,-,
übersteigt.

Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Falls der
Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben
hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen.

Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versi-
cherungszeit entfallende anteilige Prämie.

4. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Versicherungsneh-
mers, kann er den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mona-
tes ab Kenntnis mit einer Frist von einem Monat kündigen.

Artikel 15
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers
an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern
nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung
vereinbart wurde. Rücktrittserklärungen nach § 8 FernFinG können
schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfänger zur Verfügung
stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt werden.
Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schrift-
zeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervor-

geht (z.B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem
Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger
Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.

Artikel 16
Wo und wann können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
gerichtlich geltend gemacht werden?
(Gerichtsstand und anzuwendendes Recht)

Soweit keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenste-
hen, ist für Klagen des Versicherungsnehmers aus dem Versiche-
rungsverhältnis der Sitz des Versicherers maßgeblich. Klagen des
Versicherers aus dem Versicherungsverhältnis sind am Wohnsitz,
Sitz oder Niederlassung des Versicherungsnehmers anhängig zu ma-
chen.
Es ist österreichisches Recht anzuwenden.

Besondere Bestimmungen

Artikel 17
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahr-
zeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) - je nach Vereinbarung - mit
oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1 der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für alle nicht betrieblich genutzten Motorfahr-
zeuge zu Lande sowie Anhänger, oder

1.2 der Versicherungsnehmer für alle betrieblich und privat
genutzten Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger,
oder

1.3 der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der
Versicherungsurkunde bezeichnete Motorfahrzeuge zu
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger,

die in ihrem Eigentum stehen, von ihnen gehalten werden, auf
sie zugelassen oder von ihnen geleast sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen drei Varianten
auch auf den berechtigten Lenker und die berechtigten Insas-
sen dieser Fahrzeuge.
Als Motorfahrzeuge zu Lande gelten Kraftfahrzeuge sowie An-
hänger. Als Motorfahrzeuge zu Luft gelten Luftfahrzeuge und
Luftfahrtgeräte.
Die Begriffe Kraftfahrzeuge sowie Anhänger sind im Sinne der
§§ 1 und 2 des Kraftfahrgesetzes (BGBl. Nr. 267/1967 in der
Fassung BGBl. I Nr. 19/2025), die Begriffe Luftfahrzeuge und
Luftfahrtgeräte sind im Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBl. Nr.
253/1957 in der Fassung BGBl. I Nr. 40/2024) zu verstehen.
Als Kraftfahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten auch
elektrisch angetriebene Fahrräder mit einer höchsten zulässigen
Nenndauerleistung von mehr als 250 Watt und einer Bauartge-
schwindigkeit von mehr als 25 km/h.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-,
Sach- oder Vermögensschadens, soweit diese aus der
bestimmungsgemäßen Verwendung des versicherten
Fahrzeuges entstehen.
2.1.1 Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

für betrieblich befördertes und/oder betrieblich ge-
nutztes Gut ist nur versichert, wenn dies besonders
vereinbart ist.

2.1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltend-
machung von Schadenersatzansprüchen wegen rei-
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ner Vermögensschäden, die aus der Verletzung ge-
setzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Ver-
tragspartnern oder aus der Verletzung vorvertragli-
cher Pflichten entstehen (versicherbar gemäß Pkt.
2.4).

2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten ab
Anklage oder vor Verwaltungsbehörden ab der ersten Ver-
folgungshandlung wegen eines Verkehrsunfalls oder der
Übertretung von Verkehrsvorschriften.
2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammen-

hang mit der Haltung und bestimmungsgemäßen
Verwendung des Fahrzeuges geltenden Rechtsnor-
men zu verstehen. Die Verletzung von Ver-
kehrsvorschriften fällt abweichend von Artikel 7.2.5
unabhängig von der Verschuldensform und unab-
hängig vom Ausgang des Verfahrens unter Versi-
cherungsschutz, wenn sie nicht zum Zwecke der
Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen
wurde.

2.2.2 Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen nach
§§ 198 ff. StPO wegen des Vorwurfes fahrlässiger
strafbarer Handlungen oder Unterlassungen auf
Grund eines Verkehrsunfalls übernimmt der Versi-
cherer ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Staats-
anwaltes über die Möglichkeit einer Diversionsmaß-
nahme oder ab dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme
durch einen Konfliktregler in Fällen des außerge-
richtlichen Tatausgleiches auch die notwendigen
Kosten anwaltlicher Beratungs- und Vertretungs-
handlungen sowie einen allfälligen Pauschalkosten-
beitrag bis maximal 1% der Versicherungssumme.
Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines
vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen
oder Dolmetschers auferlegt, so erhöht sich das
Kostenlimit auf insgesamt maximal 1,5% der Versi-
cherungssumme.

2.2.3 Über den Deckungsumfang gemäß Pkt. 2.2.2 hinaus
besteht ab Erteilung der Rechtsbelehrung im Sinne
der Strafprozessordnung (StPO) Versicherungs-
schutz für die Verteidigung im strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren vor Anklage gemäß der Strafprozess-
ordnung (StPO) bis 10% der Versicherungssumme.
Im Fall von staatsanwaltlicher Diversionsmaßnah-
men gemäß §§ 198 ff. StPO wegen des Vorwurfes
fahrlässiger strafbarer Handlungen oder Unterlassun-
gen aufgrund eines Verkehrsunfalls besteht Versi-
cherungsschutz gemäß Pkt. 2.2.2.
Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend im Fall
2.2.3.1 einer rechtskräftigen Verurteilung,
2.2.3.2 einer vorläufigen Einstellung des Ermitt-

lungs- oder eines allenfalls nachfolgenden
gerichtlichen Strafverfahrens,

2.2.3.3 einer Beendigung des Ermittlungs- oder des
Strafverfahrens gemäß §§ 198, 199 ff. StPO
wegen einer vorsätzlich begangenen Straf-
tat. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dem Versicherer alle bisher erbrachten
Leistungen zu erstatten.

2.2.4 In Verwaltungsstrafverfahren wegen der Verletzung
von Verkehrsvorschriften besteht Versicherungs-
schutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Frei-
heitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine
Geldstrafe von mehr als 0,3% der Versicherungs-
summe festgesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen
verhängt, besteht Versicherungsschutz für das ge-
samte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe
von mehr als 0,3% der Versicherungssumme festge-
setzt wird.
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur
Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht
Versicherungsschutz nur, wenn das Verfahren vor
Erlassung eines Bescheides eingestellt oder wenn

mit Bescheid eine Strafe gemäß Abs. 1 oder Abs. 2
festgesetzt wird.
Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht
Versicherungsschutz bei Delikten, die eine Vormer-
kung im Führerscheinregister des Heimatlandes des
Versicherungsnehmers bewirken.

2.2.5 Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren nach
einem Verkehrsunfall umfasst der Versicherungs-
schutz auch die Kosten für Verfassungs- und Ver-
waltungsgerichtshofbeschwerden.

2.3 Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung oder
Einschränkung der behördlichen Berechtigung zum Len-
ken von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in
der Luft, wenn das Verfahren im Zusammenhang mit
einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Ver-
kehrsvorschriften eingeleitet wurde.
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch
die Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung des
Führerscheines.
Im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Entzie-
hung oder Einschränkung der Lenkerberechtigung umfasst
der Versicherungsschutz im Umfang des Pkt. 2.3 auch die
Kosten für Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbe-
schwerden.

2.4 Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz
Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
- Versicherungsverträgen
- sonstigen schuldrechtlichen Verträgen,
die versicherte Motorfahrzeuge und Anhänger einschließ-
lich Ersatzteile und Zubehör betreffen.

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrecht-
lichen Verträgen gilt auch die Geltendmachung oder Ab-
wehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermö-
gensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder
vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus
der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen.
In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Pkt. 1.1
und 1.2 erstreckt sich dieser Versicherungsschutz auch
auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

2.4.1 aus Mietverträgen über Fahrzeuge, die selbst ge-
lenkt werden,

2.4.2 aus Verträgen über die Anschaffung weiterer Motor-
fahrzeuge zu Lande sowie Anhänger und von Folge-
fahrzeugen,

2.4.3 über den Ankauf eines in den Versicherungsschutz
eintretenden Motorfahrzeuges zu Lande oder zu
Wasser, sofern der Antrag auf Rechtsschutzversi-
cherung binnen vier Tagen ab behördlicher Zulas-
sung des Fahrzeuges abgeschlossen wird oder der
Rechtsschutzversicherungsvertrag auf dieses Fahr-
zeug übergeht, wenn diese Fahrzeuge für die ge-
mäß Pkt. 1 jeweils vereinbarte Nutzung vorgesehen
sind.

In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Pkt. 1.3
besteht kein Versicherungsschutz aus Verträgen über die
Anschaffung eines Folgefahrzeuges gemäß Pkt. 5.2.

3. Was ist nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht - neben den in Artikel 7
genannten Fällen -
3.1 im Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendmachung

von Schadenersatzansprüchen wegen eines erlittenen im-
materiellen Schadens, ausgenommen Personen- und
Trauerschäden (Seelenschmerz über den Verlust naher
Angehöriger);

3.2 im Führerschein-Rechtsschutz, wenn das Verfahren we-
gen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung eingelei-
tet worden ist;
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3.3 im Fahrzeug-Rechtsschutz für die Beteiligung an motor-
sportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Ral-
lyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheiten, neben den in Artikel 8 festgelegten

Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der
Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen sind und deren
Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Frei-
heit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung
gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6
Abs. 2 VersVG (siehe im Anhang) bewirkt, gelten, im
Fahrzeug- Rechtsschutz,
4.1.1 dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt,

das Fahrzeug zu lenken;
4.1.2 dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versiche-

rungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift
oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zu-
stand befindet.

4.2 Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und
Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe im Anhang)
bewirkt, gelten im Fahrzeug-Rechtsschutz ferner,
4.2.1 dass der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung

entspricht, seine Atemluft auf Alkohol untersuchen,
sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder
sich Blut abnehmen zu lassen;

4.2.2 dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen
gesetzlichen Verständigungs- oder Hilfeleistungs-
pflichten entspricht.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer und den mitversicherten Personen be-
stehen, soweit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten
weder kannten noch kennen mussten.

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten
nach den Pkt. 4.1.2 und 4.2 besteht nur dann, wenn der
angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung
einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall er-
gangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes
oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist.
Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zurückzuzah-
len.

5. Welche Regelung gilt bei Stilllegung des Fahrzeuges und wann
geht der Versicherungsvertrag auf ein Folgefahrzeug über?
5.1 Wird ein nach Pkt. 1. versichertes Fahrzeug vorüberge-

hend aus dem Verkehr genommen, so wird dadurch der
Versicherungsvertrag nicht berührt.

5.2 Wird ein nach Pkt. 1.3 versichertes Fahrzeug veräußert
oder fällt es auf sonstige Weise weg, geht der Versiche-
rungsschutz frühestens ab dem Zeitpunkt der behördli-
chen Abmeldung des ursprünglich versicherten Fahrzeu-
ges auf ein vorhandenes oder innerhalb von drei Monaten
anzuschaffendes Fahrzeug der gleichen Kategorie (Kraft-
rad, Kraftwagen, Sonderfahrzeug, etc.) über, das an die
Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahr-
zeug).

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges
und die Daten des Folgefahrzeuges sind dem Versicherer je-
weils innerhalb eines Monates anzuzeigen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer diese Anzeige, ist der Versicherer unter den
in § 6 Abs. 1a 2. Satz VersVG (siehe im Anhang) genannten
Voraussetzungen und Begrenzungen von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, für das Folgefahrzeug wurde das
gleiche amtliche Kennzeichen ausgegeben oder es waren im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles beim Versicherungsnehmer
nicht mehr Fahrzeuge vorhanden als bei ein und demselben
Versicherer versichert waren.

6. Wann endet der Vertrag vorzeitig?
6.1 Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten

Personen gemäß Pkt. 1.1 oder der Versicherungsnehmer

gemäß Pkt. 1.2 seit mindestens einem Monat nicht mehr
Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer oder Leasingneh-
mer eines Fahrzeuges, kann der Versicherungsnehmer
die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger
Wirkung verlangen.

6.2 Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahr-
zeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das
Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich
dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Die
Kündigung ist innerhalb von drei Monaten ab dem Zeit-
punkt der behördlichen Abmeldung des versicherten Fahr-
zeuges vorzunehmen.

Artikel 18
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahr-
zeuglenker (Lenker-Rechtsschutz)

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1 der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.), oder

1.2 der Versicherungsnehmer
als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer versi-
cherten Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind bzw. nicht
von ihr gehalten oder geleast werden.
Als Motorfahrzeuge zu Lande gelten Kraftfahrzeuge sowie An-
hänger. Als Motorfahrzeuge zu Luft gelten Luftfahrzeuge und
Luftfahrtgeräte.

Die Begriffe Kraftfahrzeuge sowie Anhänger sind im Sinne der
§§ 1 und 2 des Kraftfahrgesetzes (BGBl. Nr. 267/1967 in der
Fassung BGBl. I Nr. 19/2025), die Begriffe Luftfahrzeuge und
Luftfahrtgeräte sind im Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBl. Nr.
253/1957 in der Fassung BGBl. I Nr. 40/2024) zu verstehen.

Als Kraftfahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten auch
elektrisch angetriebene Fahrräder mit einer höchsten zulässigen
Nenndauerleistung von mehr als 250 Watt und einer Bauartge-
schwindigkeit von mehr als 25 km/h.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz
für die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzan-
sprüchen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-,
Sach- oder Vermögensschadens, soweit sie nicht das
vom Versicherungsnehmer gelenkte Fahrzeug betreffen.

2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten ab
Anklage oder vor Verwaltungsbehörden ab der ersten Ver-
folgungshandlung wegen eines Verkehrsunfalls oder der
Übertretung von Verkehrsvorschriften.

2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammen-
hang mit der Haltung und bestimmungsgemäßen
Verwendung des Fahrzeuges geltenden Rechtsnor-
men zu verstehen. Die Verletzung derartiger Vor-
schriften fällt abweichend von Artikel 7.2.5 unabhän-
gig von der Verschuldensform und unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens unter Versicherungsschutz,
wenn sie nicht zum Zwecke der Erzielung eines
kommerziellen Vorteils begangen wurde.

2.2.2 Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen nach
§§ 198 ff. StPO wegen des Vorwurfes fahrlässiger
strafbarer Handlungen oder Unterlassungen auf
Grund eines Verkehrsunfalls übernimmt der Versi-
cherer ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Staats-
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anwaltes über die Möglichkeit einer Diversionsmaß-
nahme oder ab dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme
durch einen Konfliktregler in Fällen des außerge-
richtlichen Tatausgleiches auch die notwendigen
Kosten anwaltlicher Beratungs- und Vertretungs-
handlungen sowie einen allfälligen Pauschalkosten-
beitrag bis maximal 1% der Versicherungssumme.
Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines
vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen
oder Dolmetschers auferlegt, so erhöht sich das
Kostenlimit auf insgesamt maximal 1,5% der Versi-
cherungssumme.

2.2.3 Über den Deckungsumfang gemäß Pkt. 2.2.2 hinaus
besteht ab Erteilung der Rechtsbelehrung im Sinne
der Strafprozessordnung (StPO) Versicherungs-
schutz für die Verteidigung im strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren vor Anklage gemäß der Strafprozess-
ordnung (StPO) bis 10% der Versicherungssumme.
Im Fall von staatsanwaltlicher Diversionsmaßnah-
men gemäß §§ 198 ff. StPO wegen des Vorwurfes
fahrlässiger strafbarer Handlungen oder Unterlassun-
gen aufgrund eines Verkehrsunfalls besteht Versi-
cherungsschutz gemäß Pkt. 2.2.2.
Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend im Fall
2.2.3.1 einer rechtskräftigen Verurteilung,
2.2.3.2 einer vorläufigen Einstellung des Ermitt-

lungs- oder eines allenfalls nachfolgenden
gerichtlichen Strafverfahrens,

2.2.3.3 einer Beendigung des Ermittlungs- oder des
Strafverfahrens gemäß §§ 198, 199 ff. StPO

wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer alle bisher erbrachten Leistungen zu erstatten.

2.2.4 In Verwaltungsstrafverfahren besteht wegen der Ver-
letzung von Verkehrsvorschriften Versicherungs-
schutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Frei-
heitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine
Geldstrafe von mehr als 0,3% der Versicherungs-
summe festgesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen
verhängt, besteht Versicherungsschutz für das ge-
samte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe
von mehr als 0,3% der Versicherungssumme festge-
setzt wird.
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur
Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht
Versicherungsschutz nur, wenn das Verfahren vor
Erlassung eines Bescheides eingestellt oder wenn
mit Bescheid eine Strafe gemäß Abs. 1 oder Abs. 2
festgesetzt wird.
Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht
Versicherungsschutz bei Delikten, die eine Vormer-
kung im Führerscheinregister des Heimatlandes des
Versicherungsnehmers bewirken.

2.2.5 Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren nach
einem Verkehrsunfall umfasst der Versicherungs-
schutz auch die Kosten für Verfassungs- und Ver-
waltungsgerichtshofbeschwerden.

2.3 Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung oder
Einschränkung der behördlichen Berechtigung zum Len-
ken von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in
der Luft, wenn das Verfahren im Zusammenhang mit
einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Ver-
kehrsvorschriften eingeleitet wurde.
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch
die Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung des
Führerscheines.
Im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Entzie-
hung oder Einschränkung der Lenkerberechtigung umfasst
der Versicherungsschutz im Umfang des Pkt. 2.3 auch die
Kosten für Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbe-
schwerden.

3. Was ist nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht - neben den in Artikel 7
genannten Fällen -
3.1 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Ver-
tragspartnern oder aus der Verletzung vorvertraglicher
Pflichten entstehen;

3.2 im Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen wegen eines erlittenen im-
materiellen Schadens, ausgenommen Personen- und
Trauerschäden (Seelenschmerz über den Verlust naher
Angehöriger);

3.3 im Führerschein-Rechtsschutz, wenn das Verfahren we-
gen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung eingelei-
tet worden ist;

3.4 im Fahrzeug-Rechtsschutz für die Beteiligung an motor-
sportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Ral-
lyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheiten, neben den in Artikel 8 festgelegten

Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der
Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen sind und deren
Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Frei-
heit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung
gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6
Abs. 2 VersVG (siehe im Anhang) bewirkt, gelten im
Lenker- Rechtsschutz,
4.1.1 dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt,

das Fahrzeug zu lenken;
4.1.2 dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versiche-

rungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift
oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zu-
stand befindet.

4.2 Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und
Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe im Anhang)
bewirkt, gelten im Lenker-Rechtsschutz ferner,
4.2.1 dass der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung

entspricht, seine Atemluft auf Alkohol untersuchen,
sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder
sich Blut abnehmen zu lassen;

4.2.2 dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen
gesetzlichen Verständigungs- oder Hilfeleistungs-
pflichten entspricht.

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten
nach den Pkt. 4.1.2 und 4.2 besteht nur dann, wenn der
angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung
einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall er-
gangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes
oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist.
Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zurückzuzah-
len.

5. Wann endet der Versicherungsvertrag vorzeitig?
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er voraussichtlich
dauernd daran gehindert ist, ein Fahrzeug zu lenken oder dass
er seine Tätigkeit als Berufsfahrer endgültig aufgegeben hat,
wird über sein schriftliches Verlangen der Vertrag hinsichtlich
dieses Risikos aufgelöst. Es gelten die Regelungen des Artikels
14.2.

Artikel 19
Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs-
und Betriebsbereich
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich
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der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le-
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1) in ihrer Eigenschaft als unselbständig Er-
werbstätige für Versicherungsfälle, die mit der Be-
rufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem
direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten;

1.3 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb
und alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für
Versicherungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit
für den Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf
dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die außergerichtliche und gerichtliche Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen auf Grund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen
eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögensscha-
dens.
Darüber hinaus umfasst der Versicherungsschutz vor
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens die Kosten au-
ßergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation bis maxi-
mal 1% der Versicherungssumme (Artikel 6.6.6), sofern
die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist.

2.2 Straf-Rechtsschutz
2.2.1 für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten;

2.2.1.1 wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen
und Unterlassungen ab Anklage unabhängig
vom Ausgang des Verfahrens;

2.2.1.2 wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen
und Unterlassungen rückwirkend ab Anklage
nur dann, wenn eine endgültige Einstellung
des Strafverfahrens, ein rechtskräftiger Frei-
spruch oder eine rechtskräftige Verurteilung
wegen Fahrlässigkeit erfolgt;

2.2.2 bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen nach
§§ 198 ff. StPO wegen des Vorwurfes fahrlässiger
strafbarer Handlungen oder Unterlassungen ab dem
Zeitpunkt der Mitteilung des Staatsanwaltes über die
Möglichkeit einer Diversionsmaßnahme oder ab dem
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch einen Konflikt-
regler in Fällen des außergerichtlichen Tatausglei-
ches auch die notwendigen Kosten für anwaltliche
Beratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen
allfälligen Pauschalbeitrag bis maximal 1% der Ver-
sicherungssumme;
Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines
vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen
oder Dolmetschers auferlegt, so erhöht sich das
Kostenlimit auf insgesamt maximal 1,5% der Versi-
cherungssumme.
2.2.3.1 im Privat- und Berufsbereich

Über den Deckungsumfang gemäß Pkt.
2.2.2 hinaus besteht ab Erteilung der
Rechtsbelehrung im Sinne der Strafprozess-
ordnung (StPO) als Beschuldigter Versiche-
rungsschutz für die Verteidigung im straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren vor Anklage
gemäß der Strafprozessordnung (StPO) bis
10% der Versicherungssumme.
Im Fall von staatsanwaltlichen Diversions-
maßnahmen gemäß §§ 198 ff. StPO wegen
des Vorwurfes fahrlässiger strafbarer Hand-
lungen oder Unterlassungen besteht Versi-
cherungsschutz gemäß Pkt. 2.2.2.
Der Versicherungsschutz entfällt rückwir-
kend im Fall
2.2.3.1.1 einer rechtskräftigen Verurteilung,

2.2.3.1.2 einer vorläufigen Einstellung des
Ermittlungs- oder eines allenfalls
nachfolgenden gerichtlichen Straf-
verfahrens;

2.2.3.1.3 einer Beendigung des Ermitt-
lungs- oder des Strafverfahrens
gemäß §§ 198, 199 ff. StPO
wegen einer vorsätzlich begange-
nen Straftat. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer allenfalls bisher erbrach-
te Leistungen zu erstatten.
Kein Versicherungsschutz besteht
in den in Artikel 7 und Artikel
19.3 genannten Fällen.

2.2.3.2 im Betriebsbereich
Im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ge-
mäß Pkt. 2.2.3.1 besteht nur dann Versiche-
rungsschutz, wenn dies besonders verein-
bart ist.

2.2.4 für die Verteidigung in verwaltungsbehördlichen
Strafverfahren und Verfahren vor Verwaltungsbehör-
den oder Verwaltungsgerichten für die Verteidigung
in Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden
2.2.4.1 wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen

und Unterlassungen unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens ab der ersten Verfol-
gungshandlung gegen den Versicherungs-
nehmer;

2.2.4.2 wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen
und Unterlassungen rückwirkend ab der ers-
ten Verfolgungshandlung gegen den Versi-
cherungsnehmer, wenn eine endgültige Ein-
stellung des Strafverfahrens, ein rechtskräfti-
ger Freispruch oder eine rechtskräftige Ver-
urteilung wegen Fahrlässigkeit erfolgt;

2.2.5 - wenn vereinbart - für die Vertretung in Disziplinar-
verfahren ab Einleitungsbeschluss.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen

Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungs-
schutz hier nicht
3.1.1 Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den

mitversicherten Personen in ihrer Eigenschaft als
Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer, Leasingneh-
mer oder Lenker von Kraftfahrzeugen und Anhän-
gern, Motorfahrzeugen zu Wasser sowie Luftfahr-
zeugen und Luftfahrtgeräten eintreten (versicherbar
gemäß Artikel 17 und 18);

3.1.2 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne
des § 51 ASGG (versicherbar gemäß Artikel 20);

3.1.3 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Ver-
letzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwi-
schen Vertragspartnern oder aus der Verletzung vor-
vertraglicher Pflichten entstehen (versicherbar ge-
mäß Artikel 23);

3.1.4 im Schadenersatz-Rechtsschutz Fälle, welche beim
Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Ei-
gentümer oder Besitzer von Grundstücken, Gebäu-
den (Gebäudeteilen) oder Wohnungen entstehen
(versicherbar gemäß Artikel 24).

3.2 Im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz besteht - ne-
ben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versiche-
rungsschutz
3.2.1 für die Geltendmachung von immateriellen Scha-

denersatzansprüchen aus der Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten, ausgenommen Personenschä-
den und Schäden aus der Verletzung der persönli-
chen Freiheit sowie Trauerschäden (Seelenschmerz
über den Verlust naher Angehöriger);

3.2.2 für die Geltendmachung von Unterlassungsansprü-
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chen;
3.2.3 im Privatbereich für Fälle, welche beim Versiche-

rungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer
oder Pächter von Jagdgebieten, Fischereigewässern,
Jagd- und Fischereirechten eintreten;

3.2.4 bei Anklage wegen vorsätzlicher Begehung von
Handlungen und Unterlassungen, die sowohl bei
vorsätzlicher als auch bei fahrlässiger Begehung
strafbar sind, wenn das Strafverfahren durch gericht-
liche Diversionsmaßnahmen gemäß §§ 199 ff. StPO
beendet wird;

3.2.5 unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens bei
strafrechtlicher oder verwaltungsbehördliche Verfol-
gung wegen Handlungen oder Unterlassungen, die
nur bei vorsätzlicher Begehung strafbar sind, wenn
- das Strafverfahren durch gerichtliche Diversions-

maßnahmen gemäß §§ 199 ff. StPO beendet
wird;

- es sich um Verbrechen gemäß § 17 StGB, um
Delikte gegen die Ehre oder die sexuelle Integrität
und Selbstbestimmung handelt;

- wenn der Versicherungsnehmer bereits mindes-
tens einmal wegen desselben Deliktes verurteilt
wurde (getilgte Vorstrafen bleiben außer Betracht)
oder es sich um gewerbsmäßige Begehung im
Sinne von § 70 StGB handelt;

- es sich um Delikte des Versicherungsnehmers ge-
gen mitversicherte Personen und umgekehrt sowie
um Delikte mitversicherter Personen untereinander
handelt.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheit, die zum Zweck der Verminderung der

Gefahr oder Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist und deren Verlet-
zung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Leistungs-
freiheit des Versicherers unter den Voraussetzungen und
Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe im Anhang)
bewirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer sich im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alko-
hol, Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträch-
tigten Zustand befindet.

4.2 Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und
Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe im Anhang)
bewirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer einer gesetzli-
chen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf Alkohol
untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen
oder sich Blut abnehmen zu lassen.

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheit nach
Pkt. 4.1 und 4.2 besteht nur dann, wenn der angeführte
Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im
Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen
rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, einer Ver-
waltungsbehörde oder eines Verwaltungsgerichtes festge-
stellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen
sind zurückzuzahlen.

Artikel 20
Arbeitsgerichts-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den
Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer gemäß
§ 51 Abs. 1 ASGG gegenüber ihrem Arbeitgeber gemäß
des § 51 Abs. 1 ASGG für Versicherungsfälle, die mit der
Berufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf
dem direkten Weg von oder zur Arbeitsstätte eintreten;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb als
Arbeitgeber gemäß § 51 Abs. 1 ASGG gegenüber seinen
Arbeitnehmern gemäß § 51 Abs. 1 und Abs. 3 ASGG für
Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittel-
bar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von
oder zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren vor

österreichischen Gerichten als Arbeitsgerichten zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Zusammenhang mit Ar-
beits- oder Lehrverhältnissen;

2.2 bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen bezüglich dienst-, besol-
dungs- und pensionsrechtlicher Ansprüche in Verfahren
vor österreichischen Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichten und für die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis in
Verfahren vor österreichischen Zivilgerichten sowie abwei-
chend von Artikel 7.1.3.6 auch für Disziplinarverfahren;

2.3 die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen für Schlich-
tungsverfahren vor dem Bundesamt für Soziales und Be-
hindertenwesen (Sozialministeriumservice), dem Kündi-
gungsverfahren vor dem Behindertenausschuss und dem
Bundes-verwaltungsgericht für die begünstigten Behinder-
ten im Sinne des § 2 BEinstG;

2.4 vor Einleitung eines gerichtlichen oder verwaltungsbehörd-
lichen Verfahrens die
2.4.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Me-

diation bis maximal 1% der Versicherungssumme,
(Artikel 6.6.6),

2.4.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung
rechtlicher Interessen bis maximal 1% der Versiche-
rungssumme,

2.4.3 Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren
vor dem Sozialministeriumservice bis maximal 1%
der Versicherungssumme,

sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist.
Abweichend von Artikel 7.1.1.1 umfasst der Versiche-
rungsschutz auch die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Umfang von Pkt. 2.1 bis 2.3 im Zusammenhang
mit Kundgebungen, Streiks und Aussperrungen.

3. Erweiterte Deckung
Der Versicherungsschutz des versicherten Arbeitnehmers er-
streckt sich
3.1 bei Insolvenz des Arbeitgebers auch auf die Geltendma-

chung seiner Forderungen vor einem österreichischen In-
solvenz- oder Arbeitsgericht sowie auf die Einbringung
des Antrages auf Insolvenzentgelt und dessen gerichtliche
Geltendmachung;

3.2 bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen im Umfang
des Artikels 20.2.2 auf die Kosten für Verwaltungsge-
richtshofbeschwerden bis maximal 4% der Versicherungs-
summe.

4. Was ist nicht versichert?
4.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen

Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungs-
schutz hier nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
4.1.1 im Zusammenhang mit der Geltendmachung von

Schadenersatzansprüchen gemäß Artikel 17.2.1 und
Artikel 18.2.1 sowie für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen gemäß Artikel 17.2.4 (versicherbar ge-
mäß Artikel 17 und 18);

4.1.2 aus Bestandverträgen über Grundstücke, Gebäude
(Gebäudeteile) oder Wohnungen (versicherbar ge-
mäß Artikel 24);

4.1.3 neben den in Artikel 7 genannten Fällen - aus dem
kollektiven Arbeitsrecht.
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3. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab
dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten Versiche-
rungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 21
Sozialversicherungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le-
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) in ihrer Eigenschaft als unselbständig Er-
werbstätige für Versicherungsfälle, die mit der Be-
rufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem
direkten Weg von oder zur Arbeitsstätte eintreten;

1.3 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb
und alle Arbeitnehmer gemäß § 51 ASGG für Versiche-
rungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den
Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direk-
ten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen des Versicherungsnehmers
2.1 in Verfahren vor österreichischen Gerichten als Sozialge-

richte gegen österreichische Sozialversicherungsträger
wegen sozial-versicherungsrechtlicher Leistungssachen;
Sozialversicherungsrechtliche Leistungssachen resultieren
aus Ansprüchen aus der gesetzlichen Kranken-, Unfall-
oder Pensions-versicherung.

2.2 in Verfahren vor österreichischen Gerichten wegen Strei-
tigkeiten über Pflegegeld;

2.3 in Verfahren vor österreichischen Verwaltungsbehörden
und Verwaltungsgerichten wegen Feststellung der Sozial-
versicherungs-pflicht, der Sozialversicherungsberechti-
gung, des Beginns oder Endes der Sozialversicherung
sowie wegen Streitigkeiten über Beitragszahlungen und
Zuschläge.
Der Versicherungsschutz umfasst in diesen Fällen auch
die Kosten für Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof-
beschwerden bis maximal 4% der Versicherungssumme.

3. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab
dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten Versiche-
rungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 22
Beratungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für eigene Rechtsangelegenheiten, die den
privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Be-
triebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für Rechtsangelegenheiten, die mit der un-
selbständigen Berufsausübung unmittelbar zusammenhän-

gen;
1.3 im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten, die
unmittelbar mit dem versicherten Betrieb zusammenhän-
gen.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche
Rechtsauskunft durch einen vom Versicherer ausgewählten
Rechtsanwalt oder Notar.
Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebieten
des österreichischen Rechtes, ausgenommen Steuer-, Zoll- und
sonstiges Abgabenrecht, beziehen.
Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Versi-
cherer bestehende Versicherungsverträge, übernimmt der Versi-
cherer die Kosten eines vom Versicherungsnehmer frei ge-
wählten Rechtsanwaltes, der seinen Sitz am allgemeinen Ge-
richtsstand des Versicherungsnehmers hat.
Eine Beratung kann vom Versicherungsnehmer höchstens ein-
mal monatlich in Anspruch genommen werden.

3. Was gilt als Versicherungsfall?
Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder be-
vorstehende Änderung in den rechtlichen Verhältnissen des
Versicherungsnehmers, die eine Beratung notwendig macht.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab
dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten Versiche-
rungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 23
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den
Privat- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le-
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?
2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung

rechtlicher Interessen aus
2.1.1 schuldrechtlichen Verträgen des Versicherungsneh-

mers über bewegliche Sachen;
2.1.2 Werkverträgen des Versicherungsnehmers über un-

bewegliche Sachen;
2.1.3 Versicherungsverträgen des Versicherungsnehmers

Im Privatbereich sowie aus sonstigen den Privatbe-
reich betreffenden Lebens-, Kranken- und Unfallver-
sicherungsverträgen zugunsten des Versicherungs-
nehmers bzw. der in diesem Versicherungsvertrag
genannten mitversicherten Personen;

2.1.4 schuldrechtlichen Verträgen über bewegliche Sachen
mit Schutzwirkung zugunsten des Versicherungsneh-
mers als Dritter.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuld-
rechtlichen Verträgen gilt auch die Geltendmachung
und Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen
reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen
Vertragspartnern oder aus der Verletzung vorver-
traglicher Pflichten entstehen.

2.2 Über den Deckungsumfang gemäß Pkt. 2.1 hinaus über-
nimmt der Versicherer vor Einleitung eines gerichtlichen
Verfahrens Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch
Mediation bis maximal 1% der Versicherungssumme, (Ar-
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tikel 6.6.6), sofern die Angelegenheit dadurch endgültig
beendet ist.

2.3 Im Privatbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz
aus Werkverträgen über unbewegliche Sachen nur auf
Gebäude oder Wohnungen einschließlich zugehöriger
Grundstücke, die vom Versicherungsnehmer zu eigenen
Wohnzwecken benützt werden.
2.3.1 Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch

sonstigen Zwecken dienen, besteht Versicherungs-
schutz in vollem Umfang nur
für Fälle, die
- ausschließlich die eigene Wohnung betreffen;
- allgemeine Teile des Gebäudes betreffen, sofern

das Gebäude im Eigentum des Versicherungsneh-
mers und seiner Familienan-gehörigen (Artikel
5.1.) steht.

2.3.2 Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz in vol-
lem Umfang bei im Eigentum des Versicherungsneh-
mers und seiner Familienangehörigen (Artikel 5.1.)
stehenden
- Gebäuden, die ausschließlich oder neben eigenen

Wohnzwecken nur der nichtgewerbsmäßigen
Fremdenbeherbergung dienen;

- vermieteten Objekten (Wohnung, Gebäude, Ge-
bäudeteil), sofern der Versicherungsnehmer und
seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.) insgesamt
nicht mehr als fünf Objekte vermietet haben. Für
allgemeine Teile des Gebäudes gilt Pkt. 2.3.1.

2.4 Im Betriebsbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz
abweichend von Art. 7.1.3.7 auch auf die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen aus dem Bereich des Handelsver-
treterrechtes.
In allen Fällen des betrieblichen Allgemeinen Vertrags-
Rechtsschutzes besteht Versicherungsschutz nur unter
folgenden Voraussetzungen:
2.4.1 soferne und solange die tatsächlichen oder behaup-

teten Forderungen und Gegenforderungen der Ver-
tragsparteien (Gesamtansprüche) auf Grund dessel-
ben Versicherungsfalles im Sinne des Artikels 2.3
die vertraglich vereinbarte Obergrenze unabhängig
von Umfang, Form und Zeitpunkt der Geltendma-
chung nicht übersteigen.
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz, sofern
und solange die Gesamtansprüche die vertraglich
vereinbarte Obergrenze um nicht mehr als 10%,
maximal EUR 2.500,- übersteigen (Vorsorgeversi-
cherung).
Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen
des Gegners werden für die Berechnung der Ge-
samtansprüche nur berücksichtigt, sofern und sobald
sie der Höhe nach konkret beziffert sind.
Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen
Geltendmachung durch Zahlung, Vergleich oder An-
erkenntnis unter die vereinbarte Obergrenze, besteht
ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz.
Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des
Versicherungsschutzes über die vereinbarte Ober-
grenze, entfällt ab diesem Zeitpunkt der Versiche-
rungsschutz.

2.4.2 für die Geltendmachung von Ansprüchen erst nach
schriftlicher Aufforderung des Gegners durch den
Versicherungsnehmer, den rechtmäßigen Zustand
wieder herzustellen;

2.4.3 bei der Betreibung unbestrittener Forderungen (In-
kassofälle) sind Teilzahlungen des Gegners abwei-
chend von Artikel 6.6.8 zuerst auf Kosten anzu-
rechnen.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen

Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungs-
schutz hier nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
3.1.1 aus Verträgen betreffend Kraftfahrzeuge und Anhän-

ger, Motorfahrzeuge zu Wasser, Luftfahrzeuge und

Luftfahrtgeräte einschließlich Ersatzteile und Zube-
hör (versicherbar gemäß Artikel 17.2.4);

3.1.2 aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen (versicherbar
gemäß Artikel 20);

3.1.3 aus Versicherungsverträgen mit Sozialversicherungs-
trägern (versicherbar gemäß Artikel 21);

3.1.4 in Zusammenhang mit einer Familien- und
Erbrechtssache (versicherbar gemäß Artikel 25 und
26).

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Verträge
über Tätigkeiten, für die der Versicherungsnehmer nicht
die erforderliche Gewerbeberechtigung oder sonstige Aus-
übungsbefugnis besitzt.

3.3 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Ver-
sicherungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht
die Abwehr von Ansprüchen aus der Verletzung vertragli-
cher oder vorvertraglicher Pflichten, wenn dieses Risiko
im Rahmen eines Haftpflichtversicherungsvertrages versi-
chert ist.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab
dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten Versiche-
rungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 24
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete

Der Versicherungsschutz umfasst je nach Vereinbarung

- das in der Versicherungsurkunde bezeichnete Grundstück, Gebäu-
de (Gebäudeteil) oder Wohnung, das ausschließlich den eigenen
Wohn- oder Betriebszwecken dient (selbstgenutztes versichertes
Objekt),

- das in der Versicherungsurkunde bezeichnete Grundstück, Gebäu-
de (Gebäudeteil) oder Wohnung, das nicht den eigenen Wohn-
oder Betriebszwecken dient (fremdgenutztes versichertes Objekt).

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und sei-
ne Familienangehörigen (Artikel 5.1.) je nach Vereinbarung
1.1 in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter oder

dinglich Nutzungsberechtigter des selbstgenutzten versi-
cherten Objektes, das ausschließlich den eigenen Wohn-
oder Betriebszwecken des Versicherungsnehmers und
seiner Familienangehörigen dient;

1.2 in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Vermieter oder Ver-
pächter des versicherten fremdgenutzten Objektes, das
nicht den eigenen Wohn- oder Betriebszwecken des Ver-
sicherungsnehmers und seiner Familienangehörigen dient.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst je nach Vereinbarung
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren vor

österreichischen Gerichten
2.1.1 aus Miet- und Pachtverträgen über das versicherte

Objekt;
Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen um-
fasst auch
2.1.1.1 die Geltendmachung oder Abwehr von

Schadenersatz-ansprüchen wegen reiner
Vermögensschäden, die aus der Verletzung
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwi-
schen Vertragspartnern oder aus der Verlet-
zung vorvertraglicher Pflichten entstehen;

2.1.1.2 die Einbringung von Besitzstörungs- und
Entziehungsklagen gegen Dritte;

2.1.1.3 die Geltendmachung von Schadenersatzan-
sprüchen gegen Dritte wegen Beschädigung
des versicherten Objektes.

Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietsrechts-
gesetz besteht Versicherungsschutz auch in Verfah-
ren vor den Schlichtungsstellen der Gemeinden.

2.1.2 aus dinglichen Rechten, ausgenommen Wohnungs-
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eigentum. Der Versicherungsschutz umfasst auch
die Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher
Ansprüche.

2.1.3 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprü-
chen, die aus der Beschädigung des versicherten
Objektes entstehen;

2.1.4 in seiner Eigenschaft als Wohnungseigentümer des
versicherten Wohnungseigentumsobjektes
2.1.4.1 für Versicherungsfälle, in denen die Eigentü-

mergemeinschaft gegen Dritte vorgeht oder
von Dritten in Anspruch genommen wird,
anteilig entsprechend dem Miteigentumsan-
teil des Versicherungsnehmers an der Ge-
samtliegenschaft, zu der das versicherte
Wohnungseigentumsobjekt gehört;

2.1.4.2 in allen anderen Fällen, wobei die Kosten
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
des Wohnungseigentümers bis maximal 5%
der Versicherungssumme übernommen wer-
den.

2.2 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Pkt.
2.1
2.2.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Me-

diation bis maximal 1% der Versicherungssumme
(Artikel 6.6.6),

2.2.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung
rechtlicher Interessen bis maximal 1% der Versiche-
rungssumme,

sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist.
2.3 Abweichend von Artikel 7.1.2.3 umfasst der Versiche-

rungsschutz auch die Geltendmachung oder Abwehr von
nachbarrechtlichen Ansprüchen auf Grund allmählicher
Einwirkungen, wenn die Einwirkungen von unmittelbar be-
nachbarten Grundstücken ausgehen oder durch die Ein-
wirkungen unmittelbar benachbarte Grundstücke betroffen
sind.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen

Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungs-
schutz nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit familien- oder erbrechtlichen Ausein-
andersetzungen (versicherbar gemäß Artikel 25 und 26).

3.2 Neben den in Artikel 7 genannten Fällen - besteht kein
Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen zwischen Miteigentümern oder zwischen sonsti-
gen dinglich Nutzungsberechtigten des in der Versiche-
rungsurkunde bezeichneten Objektes.

3.3 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Ver-
sicherungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit der Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche und
von Schadenersatz-ansprüchen, wenn dieses Risiko im
Rahmen eines Haftpflicht-versicherungsvertrages versi-
chert ist.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Bei der Geltendmachung von nachbarrechtlichen Ansprüchen
auf Grund allmählicher Einwirkungen, die von unmittelbar be-
nachbarten Grundstücken ausgehen, gilt der Versicherungsfall
in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die allmählichen Ein-
wirkungen begonnen haben oder begonnen haben sollen, das
ortsübliche Maß zu überschreiten.
In allen übrigen Fällen gelten die Regelungen des Artikels 2.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab
dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten Versiche-
rungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.
Diese Wartefrist gilt nicht für die Geltendmachung von Scha-
denersatzansprüchen.

6. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann en-
det er vorzeitig?
6.1 Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall ge-

mäß § 68 VersVG (siehe im Anhang), umfasst die verein-
barte Deckung nach den Pkt. 2.1.1 und 2.1.4 auch Versi-
cherungsfälle, die innerhalb von sechs Monaten ab Risiko-
wegfall eintreten.

6.2 Wird der Vertrag innerhalb von drei Monaten ab Wegfall
des erstversicherten Objektes für ein Ersatzobjekt fortge-
setzt, so besteht für das Ersatzobjekt Versicherungsschutz
ohne neuerliche Wartefrist und auch für Versicherungsfäl-
le, die innerhalb von drei Monaten vor Wegfall des erst-
versicherten Objektes eintreten.

Artikel 25
Rechtsschutz für Familienrecht

1. Wer ist versichert?
Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und sei-
ne Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor österreichi-

schen Gerichten aus dem Bereich der Rechte zwischen
Eltern und Kindern, des Obsorgerechtes, des Eherechtes
sowie der Rechte über die eingetragene Partnerschaft und
aus dem Bereich der Erwachsenenvertretung als vertrete-
ne bzw. (vom Erwachsenen-schutzverfahren) betroffene
Person.
In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für
das Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidun-
gen.

2.2 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Pkt.
2.1
2.2.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Me-

diation bis maximal 1% der Versicherungssumme
(Artikel 6.6.6),

2.2.2 die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen bis maximal 1% der Versicherungssumme,

sofern und solange die Angelegenheit dadurch endgültig
beendet ist, und kein Außerstreitverfahren (vgl. Pkt. 2.1)
anhängig ist.

3. Was ist nicht versichert?
Neben den in Artikel 7, insbesondere in Artikel 7.2.2, genannten
Fällen besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen
3.1 bei Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer

Ehe; darüber hinaus in den damit in ursächlichem Zusam-
menhang stehenden Streitigkeiten über
3.1.1 die Rechte zwischen den Ehegatten, wie insbeson-

dere der Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb des
anderen, die Aufteilung des ehelichen Gebrauchs-
vermögens und der ehelichen Ersparnisse sowie
den Unterhalt,

3.1.2 die Rechte zwischen Eltern und ehelichen Kindern,
wie insbesondere den hauptsächlichen Aufenthalt
minderjähriger Kinder, die Obsorge, das Recht auf
den persönlichen Verkehr zwischen Eltern und den
minderjährigen Kindern und den Unterhalt,

wenn der Versicherungsfall während der Anhängigkeit des
Scheidungs-, Aufhebungs- oder Nichtigkeitsverfahrens
oder innerhalb eines Jahres nach dessen rechtskräftigem
Abschluss eingetreten ist;
In familienrechtlichen Streitigkeiten, die bei Einleitung des
Ehescheidungs-, Aufhebungs- oder Nichtigkeitsverfahrens
bereits anhängig waren und mit diesem in ursächlichem
Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungsschutz
ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens.
Die Bestimmungen im Pkt. 3.1 sind sinngemäß auch auf
die eingetragene Partnerschaften anzuwenden.

3.2 in Streitigkeiten über die Rechte zwischen Eltern und
unehelichen Kindern, wenn der Versicherungsfall inner-
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halb eines Jahres nach Aufhebung der häuslichen Ge-
meinschaft der Eltern der unehelichen Kinder eingetreten
ist.
In Streitigkeiten, die im Zeitpunkt der Aufhebung der häus-
lichen Gemeinschaft bereits anhängig waren und damit in
ursächlichem Zusammenhang stehen, entfällt der Versi-
cherungsschutz ab diesem Zeitpunkt.

3.3 zur Feststellung oder Bestreitung der Vaterschaft und zur
Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der
Mutter und für die in Zusammenhang mit einem solchen
Verfahren stehenden Unterhaltssachen, wenn der Versi-
cherungsbeginn weniger als neun Monate vor der Geburt
des betroffenen Kindes liegt.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Als Versicherungsfall gilt ein Verstoß gemäß Artikel 2.3.
Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne
dass ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so gilt als Versiche-
rungsfall das Ereignis, das den Versicherungsnehmer nötigt, ein
rechtliches Interesse wahrzunehmen.

5. Wartefrist
5.1 Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten

ab dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten
Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versiche-
rungsschutz.

5.2 Neben der allgemeinen Wartefrist des Pkt. 5.1 gelten die
besonderen Fristen des Pkt. 3.

Artikel 26
Rechtsschutz für Erbrecht

1. Wer ist versichert?
Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und sei-
ne Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor österreichi-

schen Gerichten aus dem Bereich des Erbrechtes;
In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für
das Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidun-
gen. In Verfahren zur Entscheidung über widersprechende
Erbantrittserklärungen (§§ 161 ff. AußStrG) besteht Versi-
cherungsschutz auch in erster Instanz.

2.2 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Pkt.
2.1
2.2.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Me-

diation bis maximal 1% der Versicherungssumme
(Artikel 6.6.6), 2.2. die außergerichtliche Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen bis maximal 1% der
Versicherungssumme, sofern und solange die Ange-
legenheit dadurch endgültig beendet ist, und kein
Außerstreitverfahren (vgl. Pkt. 2.1) anhängig ist.

3. Was ist nicht versichert?
Neben den in Artikel 7 genannten Fällen besteht kein Versiche-
rungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
3.1 in erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn der zugrundelie-

gende Erbfall vor Versicherungsbeginn oder innerhalb ei-
nes Jahres danach eingetreten ist;

3.2 im Zusammenhang mit Erbteilungsklagen;
3.3 für die Geltendmachung von erbrechtlichen Ansprüchen,

die durch einen Vertrag über die Erbschaft übertragen
worden sind.

4. Wartefrist
4.1 Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten

ab dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten
Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versiche-
rungsschutz.

4.2 Neben der allgemeinen Wartefrist des Pkt. 4.1 gilt die
besondere Frist des Pkt. 3.1.

Artikel 27
Steuer-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le-
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) in ihrer Eigenschaft als unselbständig Er-
werbstätige für Versicherungsfälle, die mit der Be-
rufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem
direkten Weg von oder zur Arbeitsstätte eintreten;

1.3 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb
und alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für
Versicherungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit
für den Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf
dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?.
Der Versicherungsschutz umfasst abweichend vom Artikel
7.1.3.5
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Bereich des

Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes vor dem
2.1.1 Verfassungsgerichtshof für Verfassungsgerichtshof-

beschwerden gegen Beschiede gemäß Artikel 144
Bundes-Verfassungsgesetz;

2.1.2 Verwaltungsgerichtshof für Verwaltungsgerichtshof-
beschwerden gemäß Artikel 131 Bundes-Verfas-
sungsgesetz sowie für Säumnisbeschwerden gemäß
Artikel 132 Bundes-Verfassungsgesetz;

2.2 die Verteidigung in gerichtlichen Strafverfahren nach dem
Finanzstrafgesetz im Rahmen des Straf-Rechtsschutzes
des Artikels 19.2.2.

3. Was ist nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht neben den in Artikel 19.3
genannten Fällen
3.1 im Zusammenhang mit der Haftung für Steuern, Gebühren

oder sonstiger Abgaben Dritter;
3.2 im Zusammenhang mit Verfahren, die

3.2.1 vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versiche-
rungsbeginn oder innerhalb der Wartefrist liegendes
Anbringen ausgelöst wurden;

3.2.2 durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb
der Wartefrist liegenden tatsächlichen oder behaup-
teten Verstoß des Versicherungsnehmers, der Abga-
benbehörde oder eines Dritten ausgelöst wurden.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Abweichend von Artikel 2 gilt für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen gemäß Pkt. 2.1 der Versicherungsfall mit dem Zeit-
punkt des Zuganges der ersten Entscheidung der Abgabenbe-
hörde erster Instanz als eingetreten.
Für die Verteidigung im Strafverfahren gemäß Pkt. 2.2 gelten
die Regelungen des Artikels 2.3.

5.

Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab
dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten Versiche-
rungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 28
Daten-Rechtsschutz
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den
Privat- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le-
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb
und alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für
Versicherungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit
für den Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf
dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen
2.1 im Privatbereich

zur Durchsetzung des Auskunfts-, Berichtigungs-, Lö-
schungs- und Widerspruchsrechtes gemäß Artikel 15, 16,
17 und 21 Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung) gegen private Auftraggeber im Sinne
des Artikels 4 Zi 8 Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung).

2.2 im Betriebsbereich
2.2.1 zur Abwehr von Ansprüchen Betroffener im Sinne

des Artikels 4 Zi 1 Verordnung (EU) Nr. 2016/679
(Datenschutz-Grundverordnung), soweit der Versi-
cherungsnehmer personenbezogene Daten in Sinne
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung) verarbeitet oder verarbeiten lässt,
und Datenschutzbeauftragte des versicherten Betrie-
bes für Versicherungsfälle, die mit dem Betrieb oder
der Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten unmittel-
bar zusammenhängen;

2.2.2 zur Durchsetzung des Auskunfts-, Berichtigungs-,
Löschungs- und Widerspruchsrechtes gemäß Artikel
15, 16, 17 und 21 Verordnung (EU) Nr. 2016/679
(Datenschutz-Grundverordnung) gegen private Auf-
traggeber im Sinne des Artikels 4 Zi 8 Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung).

3. Was ist nicht versichert?
Im Betriebsbereich besteht - neben den in Artikel 7 genannten
Fällen - kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen
3.1 im Zusammenhang mit automationsunterstützter Verarbei-

tung von Daten, die Dienstnehmer des versicherten Be-
triebes betreffen;

3.2 zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen der
Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Es gelten die Regelungen des Artikels 2.3.
Wird die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen notwendig,
ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß gegen
die Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so ist Ver-
sicherungsfall das Ereignis, das die versicherte Person gemäß
Pkt. 2. nötigt, ein rechtliches Interesse wahrzunehmen.
Bei mehreren Ereignissen gelten die Regelungen des Artikels
2.3 sinngemäß.

5. Wo gilt die Versicherung (örtlicher Geltungsbereich)?
Es besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die Zustän-
digkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder der
Datenschutzkommission gemäß der DSGVO bzw. dem Daten-
schutzgesetz gegeben ist.

6. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab
dem für das jeweils versicherte Risiko vereinbarten Versiche-
rungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Anhang
Wiedergabe der in den ARB erwähnten Gesetzesbestimmungen
Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)

§ 6
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit,
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegen-
über zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn
die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versiche-
rer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschul-
dete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates
nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen.
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prä-
mie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außer-
dem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für
das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei
der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen
und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos
durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die
Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhö-
hung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der
Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfal-
les oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem
Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflus-
sen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind,
so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung Einfluss gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.
(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere
Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

§ 23
(1) Nach Abschluß des Vertrages darf der Versicherungsnehmer
ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr
vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, daß durch eine
von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder
gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer
unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1,
so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf
einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muß dieser die
Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gelten
lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
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Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestan-
den hat.

§ 25
(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des §
23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers
beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene
Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, daß
ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann
bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß
auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß
auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interes-
se des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der Versicherer
haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.

§ 27
(1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrages unabhängig vom Willen
des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein, so ist der
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der Erhö-
hung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wie-
derhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der
Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu
machen.
(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände
verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter Versicherungs-
nehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschriften,
so erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst
nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden.

§ 28
(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm
die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder
wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang
der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht.
Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, wenn
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das Versi-
cherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt wer-
den soll.

§ 30
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages einge-

tretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei
der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

§ 33
(1) Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfal-
les, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich dem
Versicherer anzuzeigen.
(2) Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, wenn der Pflicht zur Anzeige
des Versicherungsfalles nicht genügt wird, kann sich der Versicherer
nicht berufen, sofern er in anderer Weise von dem Eintritt des
Versicherungsfalles rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

§ 38
(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach
dem Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der Aufforde-
rung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solan-
ge die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht
innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend
gemacht wird.
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht
gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen
Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst Rechtsfolgen der
Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur
Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Un-
terschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2
und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestim-
mung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der
Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der
rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die
Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug
ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen
fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach
der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung
verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall
bereits eingetreten ist.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a
Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der
Jahresprämie, höchstens aber mit EUR 60,- im Verzug, so tritt eine
im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers
nicht ein.

§ 68
(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung
nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unterneh-
men oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das In-
teresse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von
der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
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(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte
erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des
Interesses Kenntnis erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maß
nahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des
Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem
Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Ge-
fahrtragung entspricht.
(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsneh-
mer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zah-
len.
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 509/1994)

Fern-FinanzdienstleistungsGesetz (FernFinG)

§ 8
(1) Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung
bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Fristen zurücktreten.
(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherungen im
Sinn der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Aus-
übung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabili-
tät II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom
22.05.2014 S. 1, und bei Fernabsatzverträgen über die Altersversor-
gung von Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls
gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem
Empfänger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften
Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist
abgesendet wird.
(3) Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses.
Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die Frist mit dem Zeit-
punkt, zu dem der Verbraucher über den Abschluss des Vertrags
informiert wird.
(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Ver-
triebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt
die Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingungen und Infor-
mationen.
(5) Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags
erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen
werden.

Zivilprozeßordnung (ZPO)

§ 624
(3) Die Klage kann die Erklärung enthalten, dass weitere Verbraucher
dem Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß Abs. 1 beitreten
können, deren Ansprüche gegen den Unternehmer auf im Wesentli-
chen gleichartigen Sachverhalten beruhen. Die abstrakten Kriterien,
die ein Anspruch aufweisen muss, um vom Verfahren betroffen zu
sein, und die Voraussetzungen, unter denen diese Verbraucher
beitreten können, sind von der Qualifizierten Einrichtung genau anzu-
geben.

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 17
(1) Verbrechen sind vorsätzliche Handlungen, die mit lebenslanger
oder mit mehr als dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht sind.
(2) Alle anderen strafbaren Handlungen sind Vergehen.

§ 70Gewerbsmäßig begeht eine strafbare Handlung, wer sie in der
Absicht vornimmt, sich durch ihre wiederkehrende Begehung eine
fortlaufende Einnahme zu verschaffen.

Strafprozessordnung (StPO)

§ 198
(1) Die Staatsanwaltschaft hat nach diesem Hauptstück vorzugehen
und von Verfolgung einer Straftat zurückzutreten, wenn auf Grund
hinreichend geklärten Sachverhalts feststeht, dass eine Einstellung
des Verfahrens nach den §§ 190 bis 192 nicht in Betracht kommt,

eine Bestrafung jedoch im Hinblick auf
1. die Zahlung eines Geldbetrages (§ 200) oder
2. die Erbringung gemeinnütziger Leistungen (§ 201) oder
3. die Bestimmung einer Probezeit, in Verbindung mit Bewährungshil-
fe und der Erfüllung von Pflichten (§ 203), oder
4. einen Tatausgleich (§ 204)
nicht geboten erscheint, um den Beschuldigten von der Begehung
strafbarer Handlungen abzuhalten oder der Begehung strafbarer
Handlungen durch andere entgegenzuwirken.
(2) Ein Vorgehen nach diesem Hauptstück ist jedoch nur zulässig,
wenn
1. die Tat nicht mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist,
2. die Schuld des Beschuldigten nicht als schwer (§ 32 StGB)
anzusehen wäre und
3. die Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge gehabt hat, es
sei denn, dass ein Angehöriger des Beschuldigten fahrlässig getötet
worden ist und eine Bestrafung im Hinblick auf die durch den Tod
des Angehörigen beim Beschuldigten verursachte schwere psychi-
sche Belastung nicht geboten erscheint.
(3) Nach diesem Hauptstück darf im Fall des Missbrauchs der Amts-
gewalt nach § 302 Abs. 1 StGB nur vorgegangen werden, soweit der
Beschuldigte durch die Tat keine oder eine bloß geringfügige oder
sonst unbedeutende Schädigung an Rechten herbeigeführt hat und
die Tat nicht auch nach §§ 304 oder 307 StGB mit Strafe bedroht ist.
Im Übrigen ist ein Vorgehen nach diesem Hauptstück ausgeschlos-
sen, soweit es sich um eine im Zehnten Abschnitt des Besonderen
Teils des StGB geregelte strafbare Handlung handelt, die mit mehr
als dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht ist.

§ 199
Nach Einbringen der Anklage wegen Begehung einer strafbaren
Handlung, die von Amts wegen zu verfolgen ist, hat das Gericht die
für die Staatsanwaltschaft geltenden Bestimmungen der §§ 198, 200
bis 209b sinngemäß anzuwenden und das Verfahren unter den für
die Staatsanwaltschaft geltenden Voraussetzungen bis zum Schluss
der Hauptverhandlung mit Beschluss einzustellen.

Außerstreitgesetz (AußStrG)

§ 161
(1) Das Gericht hat im Rahmen des Vorbringens der Parteien und
ihrer Beweisanbote das Erbrecht der Berechtigten festzustellen und
die übrigen Erbantrittserklärungen abzuweisen. Darüber kann mit
gesondertem Beschluss (§ 36 Abs. 2) oder mit dem Einantwortungs-
beschluss entschieden werden.
(2) Auch während des Verfahrens über das Erbrecht sind all jene
Abhandlungsmaßnahmen weiterzuführen, die von der Feststellung
des Erbrechts unabhängig sind.

§ 162
Im Verfahren über das Erbrecht ist mündlich zu verhandeln. Die
Parteien können sich nur durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen;
übersteigt der Wert der Aktiven der Verlassenschaft voraussichtlich
5 000 Euro, so müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt vertreten
lassen. Stellt sich im Verfahren heraus, dass der Wert der Aktiven
diesen Betrag übersteigt, so hat das Gericht dies den Parteien
bekannt zu geben und ihnen zur Bevollmächtigung eines Vertreters
eine Frist zu setzen.

§ 163
(1)Vereinbaren die Parteien vor dem Gericht Ruhen des Verfahrens
über das Erbrecht oder treten andere Fälle der §§ 25 bis 29 ein, so
hat das Gericht den Gerichtskommissär davon zu verständigen.
(2) Setzen die Parteien das Verfahren über das Erbrecht nach Ablauf
der Ruhensfrist nicht fort, so hat das Gericht sie zur Stellung geeig-
neter Anträge innerhalb einer zu bestimmenden Frist aufzufordern.
Versäumt ein Erbansprecher diese Frist, so ist das Verlassenschafts-
verfahren ohne Berücksichtigung seiner Erbantrittserklärung fortzuset-
zen. Auf diese Rechtsfolge ist er im Aufforderungsbeschluss hin-
zuweisen.

§ 164
Gibt eine Partei erst nach Feststellung des Erbrechts, aber bevor das
Gericht an den Beschluss über die Einantwortung gebunden ist, eine
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Erbantrittserklärung ab, so ist neuerlich im Sinne der §§ 160 bis 163
vorzugehen, wobei auch eine Abweisung der Erbantrittserklärung, die
Grundlage der früheren Entscheidung über das Erbrecht war, zuläs-
sig ist. Später sind erbrechtliche Ansprüche nur noch mit Klage
geltend zu machen.

Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)

§ 51
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind alle Personen, die zueinander in einem öffentlich-rechtlichen
Arbeitsverhältnis, in einem Lehr- oder sonstigen Ausbildungsverhält-
nis stehen oder gestanden sind.
(2) Den Arbeitgebern stehen Personen gleich, für die von einem
Arbeitnehmer auf Grund eines Arbeitsverhältnisses mit einem ande-
ren wie von einem eigenen Arbeitnehmer Arbeit geleistet wird.
(3) Den Arbeitnehmern stehen gleich
1. Personen, die den Entgeltschutz für Heimarbeit genießen, sowie
2. sonstige nicht mit gewerblicher Heimarbeit beschäftigte Personen,
die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für
Rechnung bestimmter Personen Arbeit zu leisten und wegen wirt-
schaftlicher Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen
sind.

Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)

§ 2
(1) Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
österreichische Staatsbürger mit einem Grad der Behinderung von
mindestens 50 vH. Österreichischen Staatsbürgern sind folgende
Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH
gleichgestellt:
1. Unionsbürger, Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, Schweizer Bürger und de-
ren Familienangehörige,
2. Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist, solange sie zum
dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind,
3. Drittstaatsangehörige, die berechtigt sind, sich in Österreich aufzu-
halten und einer Beschäftigung nachzugehen, soweit diese Dritt-
staatsangehörigen hinsichtlich der Bedingungen einer Entlassung
nach dem Recht der Europäischen Union österreichischen Staatsbür-
gern gleichzustellen sind.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 72/2013)
(2) Nicht als begünstigte Behinderte im Sinne des Abs. 1 gelten
behinderte Personen, die
a) sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder
b) das 65. Lebensjahr überschritten haben und nicht in Beschäftigung
stehen oder
c) nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften Geldleistungen
wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit (dauernder Berufsunfähigkeit)
bzw. Ruhegenüsse oder Pensionen aus dem Versicherungsfall des
Alters beziehen und nicht in Beschäftigung stehen oder
d) nicht in einem aufrechten sozialversicherungspflichtigen Dienstver-
hältnis stehen und infolge des Ausmaßes ihrer Funktionsbeeinträchti-
gungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf einem ge-
schützten Arbeitsplatz oder in einem Integrativen Betrieb (§ 11) nicht
in der Lage sind.
(3) Die Ausschlussbestimmungen des Abs. 2 lit. a gelten nicht für
behinderte Personen, die als Lehrlinge in Beschäftigung stehen, eine
Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kranken-
pflege absolvieren, an einer Hebammenakademie oder einer entspre-
chenden Fachhochschule ausgebildet werden oder zum Zwecke der
vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, eine abgeschlossene
Hochschulausbildung erfordernden Beruf nach Abschluss dieser
Hochschulausbildung beschäftigt werden und die Voraussetzungen
des Abs. 1 erfüllen.
(4) Auf Behinderte, auf die Abs. 1 nicht anzuwenden ist, findet dieses
Bundesgesetz mit Ausnahme des § 10a Abs. 3a und der §§ 7a bis
7r und 24a bis 24f nur nach Maßgabe der mit ihren Heimatstaaten
getroffenen Vereinbarungen Anwendung.
(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. Nr. 111/1979)

Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018)

§ 1
Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmun-
gen:
Zi 7. Finanzinstrumente: folgende Finanzinstrumente, einschließlich
mittels Distributed-Ledger-Technologie emittierter Instrumente:
a) Übertragbare Wertpapiere gemäß Z 5;
b) Geldmarktinstrumente gemäß Z 6;
c) Anteile an OGAW gemäß § 2 des Investmentfondsgesetzes 2011 -
InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 und Anteile an AIF gemäß § 2 Abs.
1 Z 1 Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz - AIFMG, BGBl. I
Nr. 135/2013, soweit es sich um einen offenen Typ nach § 1 Abs. 2
Z 1 AIFMG handelt;
d) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zins-
termingeschäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze oder
-erträge, Emissionszertifikate oder andere Derivat-Instrumente, finan-
zielle Indizes oder Messgrößen, die effektiv geliefert oder bar abge-
rechnet werden können;
e) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, Termingeschäfte
(Forwards) und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren,
die bar abgerechnet werden müssen oder auf Wunsch einer der
Parteien bar abgerechnet werden können, ohne dass ein Ausfall oder
ein anderes Beendigungsereignis vorliegt;
f) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden kön-
nen, wenn diese Instrumente an einem geregelten Markt, über ein
MTF oder über ein OTF gehandelt werden, ausgenommen davon
sind über ein OTF gehandelte Energiegroßhandelsprodukte, die ef-
fektiv geliefert werden müssen;
g) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zins-
termingeschäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden kön-
nen, die sonst nicht in lit. f genannt sind und nicht kommerziellen
Zwecken dienen, die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstru-
mente aufweisen;
h) derivative Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken;
i) finanzielle Differenzgeschäfte;
j) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zins-
termingeschäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Klimavariablen, Frachtsätze, Inflationsraten
oder andere offizielle Wirtschaftsstatistiken, die bar abgerechnet wer-
den müssen, oder auf Wunsch einer der Parteien bar abgerechnet
werden können, ohne dass ein Ausfall oder ein anderes Beendi-
gungsereignis vorliegt, sowie alle anderen Derivatkontrakte in Bezug
auf Vermögenswerte, Rechte, Obligationen, Indizes und Messwerte,
die sonst nicht in dieser Ziffer genannt sind und die die Merkmale
anderer derivativer Finanzinstrumente aufweisen, wobei unter ande-
rem berücksichtigt wird, ob sie auf einem geregelten Markt, einem
OTF oder einem MTF gehandelt werden;
k) Emissionszertifikate, die aus Anteilen bestehen, deren Überein-
stimmung mit den Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissi-
onshandelssystem) anerkannt ist.
Zi 8. Nicht komplexe Finanzinstrumente:
a) Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt oder einem
gleichwertigen Markt eines Drittlandes oder einem MTF zugelassen
sind, sofern es sich um Aktien von Unternehmen handelt, mit Aus-
nahme von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen, die
keine OGAW sind, und Aktien, in die ein Derivat eingebettet ist;
b) Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, die
zum Handel an einem geregelten Markt oder einem gleichwertigen
Markt eines Drittlandes oder einem MTF zugelassen sind, mit Aus-
nahme der Schuldverschreibungen oder verbrieften Schuldtitel, in die
ein Derivat eingebettet ist oder die eine Struktur enthalten, die es
dem Kunden erschwert, die damit einhergehenden Risiken zu verste-
hen;
c) Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme der Instrumente, in die ein
Derivat eingebettet ist oder die eine Struktur enthalten, die es dem
Kunde erschwert, die damit einhergehenden Risiken zu verstehen;
d) Aktien oder Anteile an OGAW, mit Ausnahme der in Art. 36 Abs.
1 UAbs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 genannten strukturier-
ten OGAW;
e) strukturierte Einlagen mit Ausnahme der Einlagen, die eine Struk-
tur enthalten, die es dem Kunden erschwert, das Ertragsrisiko oder
die Kosten eines Verkaufs des Produkts vor Fälligkeit zu verstehen;
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f) andere nicht komplexe Finanzinstrumente im Sinne dieses Absat-
zes, die die in Art. 57 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565
festgelegten Kriterien erfüllen.
Für die Zwecke der lit. a bis f gilt ein Markt eines Drittlandes als
einem geregelten Markt gleichwertig, wenn die Anforderungen und
Verfahren von Art. 25 Abs. 4 Buchstabe a UAbs. 3 und 4 der
Richtlinie 2014/65/EU erfüllt sind.
Zi 9. Aktienzertifikate: Wertpapiere, die auf dem Kapitalmarkt handel-
bar sind und ein Eigentumsrecht an Wertpapieren nicht im Inland
ansässiger Emittenten darstellen, wobei sie aber gleichzeitig zum
Handel auf einem geregelten Markt zugelassen und unabhängig von
den Wertpapieren nicht im Inland ansässiger Emittenten gehandelt
werden können.
Zi 10. Börsengehandelter Fonds: Fonds, bei dem mindestens eine
Anteils- oder Aktiengattung ganztägig an mindestens einem Han-
delsplatz und mit mindestens einem Market Maker gemäß Z 32, der
tätig wird, um sicherzustellen, dass der Preis seiner Anteile oder
Aktien an diesem Handelsplatz nicht wesentlich von ihrem Nettover-
mögenswert oder gegebenenfalls von ihrem indikativen Nettovermö-
genswert abweicht, gehandelt wird.
Zi 11. Zertifikate: Wertpapiere gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 27 der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014.
Zi 12. Strukturierte Finanzprodukte: Wertpapiere gemäß Art. 2 Abs. 1
Nr. 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.
Zi 13. Strukturierte Einlage: Einlage gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 des
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes - ESAEG,
BGBl. I Nr. 117/2015, die bei Fälligkeit in voller Höhe zurückzuzahlen
ist, wobei sich die Zahlung von Zinsen oder einer Prämie bzw. das
Zins- oder Prämienrisiko aus einer Formel ergibt, die von Faktoren
abhängig ist, wie insbesondere
a) einem Index oder einer Indexkombination, ausgenommen variabel
verzinsliche Einlagen, deren Ertrag unmittelbar an einen Zinsindex
wie Euribor oder Libor gebunden ist;
b) einem Finanzinstrument oder einer Kombination von Finanzinstru-
menten;
c) einer Ware oder einer Kombination von Waren oder anderen
körperlichen oder nicht körperlichen nicht übertragbaren Vermögens-
werten;
d) einem Wechselkurs oder einer Kombination von Wechselkursen.
Zi 14. Derivate: Finanzinstrumente gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 29 der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014.
Zi 15. Warenderivate: Finanzinstrumente gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 30
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.
Zi 16. Energiegroßhandelsprodukt: Energiegroßhandelsprodukt ge-
mäß Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011.
Zi 17. C.6-Energiederivatkontrakte: Optionen, Terminkontrakte (Futu-
res), Swaps oder andere in Z 7 lit. f genannte Derivatkontrakte in
Bezug auf Kohle oder Öl, die an einem OTF gehandelt werden und
effektiv geliefert werden müssen.
Zi 18. Derivate auf landwirtschaftliche Erzeugnisse: Derivatkontrakte
in Bezug auf die Erzeugnisse, die in Artikel 1 und Anhang I bis XX
und XXIV/1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sowie in Anhang I
der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 aufgeführt sind.

Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren
und anderen Kapitalveranlagungen (Kapitalmarktgesetz 2019 -
KMG 2019) idF BGBl. I Nr. 50/2025

§ 1
(1) Zi 3 Veranlagungen: Vermögensrechte, über die keine Wertpa-
piere ausgegeben werden, aus der direkten oder indirekten Investiti-
on von Kapital mehrerer Anleger auf deren gemeinsame Rechnung
und gemeinsames Risiko oder auf gemeinsame Rechnung und ge-
meinsames Risiko mit dem Emittenten, sofern die Verwaltung des
investierten Kapitals nicht durch die Anleger selbst erfolgt; unter
Veranlagungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind auch alle ver-
tretbaren, verbrieften Rechte zu verstehen, die nicht in Z 4 genannt
sind;

Bundesgesetz über alternative Finanzierungsformen (Alternativfi-
nanzierungsgesetz - AltFG) idF BGBl. I Nr. 225/2021

§ 2
Zi 2 2. Veranlagungen: Vermögensrechte gemäß § 1 Abs. 1 Z 3
KMG 2019;
Zi 3. Wertpapiere: übertragbare Wertpapiere gemäß § 1 Abs. 1 Z 4
KMG 2019

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des europäischen Parlaments
und des europäischen Rates vom 26. November 2014 über Ba-
sisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Klein-
anleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-Verordnung)

Art. 4
lit. 2 "Versicherungsanlageprodukt" ein Versicherungsprodukt, das
einen Fälligkeitswert oder einen Rückkaufwert bietet, der vollständig
oder teilweise direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist;

Bundes-Verfassungsgesetz

Art. 131
(1) Gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann wegen
Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben:
1. wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein
behauptet, nach Erschöpfung des Instanzenzuges;
2. in den Angelegenheiten der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a
Abs. 3 und 4 sowie in jenen Angelegenheiten, in denen dem Be-
scheid eines Landes- oder Bezirksschulrates ein kollegialer Be-
schluss zugrunde liegt, der zuständige Bundesminister, soweit die
Parteien den Bescheid im Instanzenzug nicht mehr anfechten kön-
nen;
3. in den Angelegenheiten des Art. 15 Abs. 5 erster Satz die
zuständige Landesregierung gegen Bescheide des zuständigen Bun-
desministers.
(2) Unter welchen Voraussetzungen auch in anderen als den in Abs.
1 angeführten Fällen Beschwerden gegen Bescheide von Verwal-
tungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit zulässig sind, wird in den die
einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder Lan-
desgesetzen bestimmt.
(3) Der Verwaltungsgerichtshof kann die Behandlung einer Be-
schwerde gegen einen Bescheid eines unabhängigen Verwaltungsse-
nates, des unabhängigen Finanzsenates oder einer Behörde gemäß
Art. 20 Abs. 2 Z 2 oder 3 durch Beschluss ablehnen, wenn die
Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der
grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil der Bescheid
von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, ei-
ne solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in
der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht
einheitlich beantwortet wird, in Verwaltungsstrafsachen und Finanz-
strafsachen jedoch nur dann, wenn eine geringe Geldstrafe verhängt
wurde.

Art. 132
Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch Ver-
waltungsbehörden einschließlich der unabhängigen Verwaltungssena-
te kann erheben, wer im Verwaltungsverfahren als Partei zur Gel-
tendmachung der Entscheidungspflicht berechtigt war. In Verwal-
tungsstrafsachen ist eine Beschwerde wegen Verletzung der Ent-
scheidungspflicht nicht zulässig; dies gilt nicht für Privatanklage- und
für Finanzstrafsachen.

Art. 144
(1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen
das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes, soweit der Beschwerde-
führer durch das Erkenntnis in einem verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Recht oder wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verord-
nung, einer gesetzwidrigen Kundmachung über die Wiederverlautba-
rung eines Gesetzes (Staatsvertrages), eines verfassungswidrigen
Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen Rech-
ten verletzt zu sein behauptet.
(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Be-
schwerde bis zur Verhandlung durch Beschluss ablehnen, wenn sie
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entschei-
dung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwar-
ten ist.
(3) Findet der Verfassungsgerichtshof, dass durch das angefochtene
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Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ein Recht im Sinne des Abs. 1
nicht verletzt wurde, hat er auf Antrag des Beschwerdeführers die
Beschwerde zur Entscheidung darüber, ob der Beschwerdeführer
durch das Erkenntnis in einem sonstigen Recht verletzt wurde, dem
Verwaltungsgerichtshof abzutreten. Auf Beschlüsse gemäß Abs. 2 ist
der erste Satz sinngemäß anzuwenden.
(4) Auf die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind die für ihre
Erkenntnisse geltenden Bestimmungen dieses Artikels sinngemäß
anzuwenden. Inwieweit gegen Beschlüsse der Verwaltungsgerichte
Beschwerde erhoben werden kann, bestimmt das das die Organisati-
on und das Verfahren des Verfassungsgerichtshofes regelnde beson-
dere Bundesgesetz.
(5) Soweit das Erkenntnis oder der Beschluss des Verwaltungsge-
richtes die Zulässigkeit der Revision zum Inhalt hat, ist eine Be-
schwerde gemäß Abs. 1 unzulässig.

VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

Artikel 4
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

Ziffer 1
"personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine iden-
tifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "be-
troffene Person") beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnum-
mer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, phy-
siologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert
werden kann;

Ziffer 8
"Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behör-
de, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im
Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;

Artikel 15
Auskunftsrecht der betroffenen Person
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf
folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber de-
nen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder
noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittlän-
dern oder bei internationalen Organisationen;
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung
der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Wider-
spruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen
Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die
Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und - zumin-
dest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen
einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person
das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für
alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der
Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der
Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag
elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektroni-
schen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes
angibt.
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die
Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Artikel 16
Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personen-
bezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke
der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervoll-
ständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels
einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.
Artikel 17
Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen
zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,
personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der
folgenden Gründe zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig.
b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9
Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berech-
tigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person
legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung
ein.
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche un-
terliegt.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erho-
ben.
(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich
gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet,
so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch techni-
scher Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass
eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen die-
ser personenbezogenen Daten verlangt hat.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erfor-
derlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Infor-
mation;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung
nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verant-
wortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe,
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Ge-
walt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i
sowie Artikel 9 Absatz 3;
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke
gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung un-
möglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
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e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen.

Artikel 21
Widerspruchsrecht
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus
ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel
6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der
Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten
der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung
zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezo-
gener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbin-
dung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke
der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht
mehr für diese Zwecke verarbeitet.
(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten
Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2
genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer
verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu
erfolgen.
(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informati-
onsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet der Richtlinie
2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren
ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus
ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verar-
beitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wis-
senschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statis-
tischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch
einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Kraftfahrgesetz (BGBl. Nr. 267/1967 in der Fassung BGBl. I Nr.
19/2025)

§ 1
(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind, sofern im Abs. 2
nichts anderes festgesetzt ist, auf Kraftfahrzeuge und Anhänger, die
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr (§ 1 Abs. 1 der Straßenver-
kehrsordnung 1960 - StVO. 1960, BGBl. Nr. 159) verwendet werden,
und auf den Verkehr mit diesen Fahrzeugen auf solchen Straßen
anzuwenden.
(2) Von der Anwendung der Bestimmungen des II. bis XI. Abschnit-
tes dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen:
a) Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als
10 km/h und mit solchen Kraftfahrzeugen gezogene Anhänger; diese
Fahrzeuge unterliegen jedoch den §§ 27 Abs. 1, 58 und 96;
b) Transportkarren (§ 2 Z 19), selbstfahrende Arbeitsmaschinen (§ 2
Z 21), Anhänger-Arbeitsmaschinen (§ 2 Z 22) und Sonderkraftfahr-
zeuge (§ 2 Z 23), mit denen im Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen
Verwendung Straßen mit öffentlichem Verkehr nur überquert oder auf
ganz kurze Strecken oder gemäß § 50 Z 9 der StVO 1960 als
Baustelle gekennzeichnete Strecken befahren werden, und mit
Transportkarren, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen oder Sonderkraft-
fahrzeugen auf solchen Fahrten gezogene Anhänger;
c) Kraftfahrzeuge, die bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung und
ihren Trainingsfahrten auf einer für den übrigen Verkehr gesperrten
Straße verwendet werden, für die Dauer einer solchen Veranstaltung;
d) Heeresfahrzeuge (§ 2 Z 38), die durch Bewaffnung, Panzerung
oder ihre sonstige Bauweise für die militärische Verwendung im
Zusammenhang mit Kampfeinsätzen besonders gebaut oder ausge-
rüstet oder diesem Zweck gewidmet sind; diese Fahrzeuge unterlie-
gen jedoch dem § 97 Abs. 2.
(2a) Nicht als Kraftfahrzeuge, sondern als Fahrräder im Sinne der

StVO 1960 gelten auch elektrisch angetriebene Fahrräder mit
1. einer Nenndauerleistung von nicht mehr als 250 Watt und
2. einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h.
(3) Auf Sonderkraftfahrzeuge und Sonderanhänger (§ 2 Z 23 und 27)
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit nichts ande-
res festgesetzt ist, nur sinngemäß anzuwenden.

§ 2
Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als
1. Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder
auf Straßen verwendetes Fahrzeug, das durch technisch freigemach-
te Energie angetrieben wird und nicht an Gleise gebunden ist, auch
wenn seine Antriebsenergie Oberleitungen entnommen wird;
2. Anhänger ein nicht unter Z 1 fallendes Fahrzeug, das nach seiner
Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, mit Kraftfahrzeugen auf
Straßen gezogen zu werden, oder mit einem Kraftfahrzeug auf Stra-
ßen gezogen wird; als leichter Anhänger gilt ein Anhänger mit einem
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg;

Luftfahrtgesetz (LFG) - BGBl. Nr. 253/1957 idF BGBl. I Nr.
40/2024

§ 11
(1) Luftfahrzeuge sind Fahrzeuge, die sich zur Fortbewegung von
Personen oder Sachen in der Luft ohne mechanische Verbindung mit
der Erde eignen, gleichgültig, ob sie schwerer als Luft (zum Beispiel
Flugzeuge, Segelflugzeuge, Hänge- oder Paragleiter, Schwingenflug-
zeuge, Hubschrauber, Tragschrauber und Fallschirme) oder leichter
als Luft (zum Beispiel Luftschiffe und Freiballone) sind. Für un-
bemannte Luftfahrzeuge sind die Begriffsbestimmungen gemäß den
§§ 24f und 24g anzuwenden.

§ 22
(1) Luftfahrtgerät ist
1. ein Bau- oder Bestandteil, der Teil eines Luftfahrzeuges ist oder
zum Betrieb eines Luftfahrzeuges bestimmt ist, oder
2. ein Gerät, das selbständig im Fluge verwendet werden kann, ohne
Luftfahrzeug (§ 11) oder unbemanntes Luftfahrzeug (§ 24f und §
24g) zu sein (zB. Fesselballone), oder am Boden für den unmittelba-
ren Flugbetrieb oder für die Simulation eines Luftfahrzeuges verwen-
det werden kann (zB Startwinde und Flugsimulatoren).

§ 24f
(1) Unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 1 sind nicht im Militär-
dienst verwendete und nicht dem Unionsrecht unterliegende un-
bemannte Fahrzeuge, die selbständig im Fluge verwendet werden
können und in direkter, ohne technische Hilfsmittel bestehender
Sichtverbindung zum Piloten betrieben werden.
(2) Unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 1 dürfen nur mit Bewilli-
gung der Austro Control GmbH oder einer auf Grund einer Übertra-
gung gemäß § 140b zuständigen Behörde betrieben werden. Diese
Bewilligung ist zu erteilen, wenn
1. vom Antragsteller glaubhaft gemacht werden kann, dass das
unbemannte Luftfahrzeug der Klasse 1 den gemäß § 24h erlassenen
Lufttüchtigkeits- und Betriebstüchtigkeitsanforderungen entspricht, so-
wie
2. durch den Betrieb des unbemannten Luftfahrzeuges der Klasse 1
das öffentliche Interesse der Sicherheit der Luftfahrt nicht gefährdet
sowie keine Lärmbelästigung herbeigeführt wird.
(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 2 ist insoweit bedingt, befristet und
mit Auflagen zu erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der
Luftfahrt oder zur Vermeidung einer Lärmbelästigung erforderlich ist.
Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn einer der Bewilligungsvoraus-
setzungen nicht oder nicht mehr gegeben ist oder gegen Auflagen
verstoßen worden ist. Bewilligungen oder Zertifizierungen, die von
einem Mitgliedstaat der europäischen Union oder einem durch zwi-
schenstaatliche Vereinbarung gleichgestellten Staat ausgestellt wor-
den sind, sind von der Austro Control GmbH oder der auf Grund
einer Übertragung gemäß § 140b zuständigen Behörde anzuerken-
nen, soweit in dem jeweiligen Staat zumindest die gleichen Lufttüch-
tigkeits- und Betriebstüchtigkeitsanforderungen gestellt werden.
(4) Die Bestimmungen des § 13 und § 17 sowie die für Luftfahrzeuge
geltenden Bestimmungen über die Haftung und Versicherung gemäß
den §§ 146 bis 168 sind anzuwenden. Weiters ist § 136 anzuwen-
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den, wobei das unbemannte Luftfahrzeug der Klasse 1 als Zivilluft-
fahrzeug im Sinne dieser Bestimmung gilt. Die Bestimmung des §
171 ist sinngemäß anzuwenden.
(5) Etwaige vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno-
logie in einer Verordnung gemäß § 124 erlassene Bestimmungen
über den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1
bleiben unberührt.
(6) Der Betrieb eines unbemannten Luftfahrzeuges der Klasse 1
innerhalb von Sicherheitszonen bei Militärflugplätzen ist nur mit Be-
willigung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport zu-
lässig. Diese Bewilligung ist insoweit bedingt, befristet oder mit Aufla-
gen zu erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt
bzw. im Interesse der Landesverteidigung erforderlich ist. Die Bewilli-
gung ist zu widerrufen, wenn einer der Bewilligungsvoraussetzungen
nicht oder nicht mehr gegeben ist oder gegen Auflagen verstoßen
worden ist.

§ 24g
(1) Unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 2 sind nicht im Militär-
dienst verwendete und nicht dem Unionsrecht unterliegende un-
bemannte Fahrzeuge, die selbständig im Fluge verwendet werden
können und ohne Sichtverbindung betrieben werden.
(2) Für unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 2 sind sämtliche für
Zivilluftfahrzeuge und deren Betrieb geltende Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes oder von auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas-
senen Verordnungen anzuwenden. Der Bundesminister für Verkehr,
Innovation und Technologie kann mit Verordnung Sonderbestimmun-
gen für unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 2 festlegen, wenn
dadurch das öffentliche Interesse der Sicherheit der Luftfahrt nicht
gefährdet wird.


